DRUCKSACHE G-25/128

BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat/ Amt Verantwortlich Tel.Nr. Datum

V / Baurechtsamt Herr Ratzel 4300 26.06.2025
Betreff:

Satzung der Stadt Freiburg i. Br. liber die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplatzen

fiir Wohnungen (Stellplatzsatzung)

a) Entscheidung iiber die im Rahmen der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung
(Offenlage) eingegangenen Stellungnahmen

b) Satzungsbeschluss

Beratungsfolge  Sitzungstermin Off. N.O.  Empfehlung Beschluss
1. BaUStA 16.07.2025 X X

2. HFA 21.07.2025 X X

3.GR 29.07.2025 X X
Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): ja, durchgefuhrt in

- Opfingen am 07.07.2025

- Tiengen am 08.07.2025

- Munzingen am 09.07.2025

- Hochdorf am 21.07.2025

- Ebnet am 22.07.2025

- Kappel am 22.07.2025

- Waltershofen am 22.07.2025
- Lehen am 23.07.2025

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften: ja, abgestimmt mit

Freiburger Stadtbau (FSB)

Finanzielle Auswirkungen: nein

Auswirkungen auf den Klima- und Artenschutz:  ja, siehe Anlage 4
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Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat beschliel3t liber die zur Satzung liber die Stellplatzverpflichtung fiir
Wohnungen (Stellplatzsatzung) wihrend der férmlichen Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung (Offenlage) eingegangenen Stellungnahmen entsprechend den Ent-
scheidungsvorschlédgen in der Anlage 3 zur Drucksache G-25/128.

2. Der Gemeinderat beschlieRt die Satzung liber die Stellplatzverpflichtung fiir Woh-
nungen (Stellplatzsatzung) gemaR Anlage 1 und die Begriindung gemaf Anlage 2 der
Drucksache G-25/128.
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Anlagen:

1.

o wWwN

Stellplatzsatzung mit den Anlagen

1. Ubersicht liber die Zonen

2. Tabelle mit der Anzahl herzustellender Kfz-Stellplatze pro Wohnung

3. Teilkarten im Mafstab 1:8.830 (im Ratsinformationssystem zusatzlich im Malistab
1:12.000 ohne Blattschnitte)

Begrindung

Ubersicht der eingegangenen Stellungnahmen und Entscheidungsvorschliage

KLAR-Check (Prifung der Klima- und Artenschutzrelevanz)

Informatorisch und nur im Ratsinformationssystem abrufbar zuséatzlich die Ubersichts-

karte Uber die Zonierung im Malistab 1:12.000 ohne Blattschnitte

Ausgangslage und bisheriger Verfahrensablauf

Der Gemeinderat hat am 22.10.2024 die Offenlage des Entwurfs zur Neufassung der
Stellplatzsatzung (Satzung zur Herstellung von Stellplatzen fir Wohnungen) beschlos-
sen (Drucksache G-24/134), die die bislang gultige Stellplatzsatzung von 2016 ersetzen
soll. Vorausgegangen war eine Evaluation der bisherigen Satzung, die 2022 dem Ge-
meinderat vorgestellt wurde (Drucksache G-22/047). Auf Grundlage dieser Evaluation
beschloss der Gemeinderat die Neukonzeption der stadtischen Stellplatzsatzung mitden
folgenden Leitlinien:

* Einteilung des Stadtgebiets in Zonen, flir die an den Bedarf und die Lage angepasste
Kraftfahrzeug (Kfz)-Stellplatzschlissel festgesetzt werden (Zonierung)

* Berlcksichtigung des Fahrradverkehrs (in Qualitat und Quantitat),

* Absenkung der Stellplatzzahl im Regelfall (ohne Mobilitatskonzepte) zur Reduktion
des Flachenverbrauchs

Die Neufassung verfolgt das Ziel, den Flachenverbrauch und die Bodenversiegelung
durch Stellplatze auf den notwendigen Bedarf zu senken. Mit den qualitativ guten und in
quantitativ ausreichender Anzahl an Fahrradstellplatzen sollen die Rahmenbedingungen
flr eine umweltorientierte Stadt- und Mobilitatsentwicklung geschaffen werden, um kli-
mafreundliche Mobilitatsformen und den offentlichen Personennahverkehr zu starken
und gleichzeitig den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Die sparsame Fla-
chennutzung soll zudem wertvolle Freiflachen zur Verbesserung des Stadtklimas und
der Lebensqualitat der Bewohner*innen sichern.

Die bedarfsangepassten Stellplatzschlissel fuhren zu einer effizienteren Flachennut-
zung, so dass mittelbar mehr Wohnraum mit weniger Blrokratieaufwand geschaffen
werden kann und die Baukosten sinken.

Kern der Neufassung ist die Einteilung des Stadtgebiets in Zonen, nach denen sich die
jeweils benotigte Stellplatzanzahl richtet. Die Zonierung spiegelt die vorhandene Infra-
struktur und Mobilitatsangebote sowie den Pkw-Besitz wieder, so dass je nach Lage des
Baugrundstticks eine an die ortlichen Gegebenheiten bedarfsangepasste Reduktion der
Stellplatzzahlen erfolgt. Dies ermoglicht es, den tatsachlichen Bedarf passgenauer
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widerzuspiegeln und ein Uberangebot zu vermeiden. Zugleich beugt die bedarfsorien-
tierte Reduktion eine Uberlastung des dffentlichen StraRenraums vor.

Die Satzung soll dem Mobilitatsbedarf der Bewohner*innen gerecht werden und diesen
gleichzeitig in Einklang mit dem Ziel bringen, Flachen einzusparen. Flacheneinsparungen
ermoglichen mehr Wohnraum zu schaffen und die Baukosten zu senken. Daneben
sichern erstmals Regelungen die Qualitdt und Quantitat der Fahrradstellplatze. Diese
fordern das Fahrrad als Verkehrsmittel und die Erreichung der Klimaschutzziele.

Die Satzung soll dem Mobilitatsbedarf der Bewohner*innen gerecht werden und diesen
gleichzeitig in Einklang mit dem Ziel bringen, klimafreundliche Mobilitatsformen zu for-
dern und Flachen einzusparen. Erstmals sichern Regelungen die Qualitdt und Quantitat
der Fahrradstellplatze und schaffen die erforderlichen Rahmenbedingungen fur den Ver-
zicht auf das eigene Fahrzeug. Neben der Forderung des Fahrrads wird auch die Auslas-
tung und Attraktivitat des offentlichen Nahverkehrs und die Erreichung der Klimaschutz-
ziele gestarkt. Flacheneinsparungen ermoglichen es zudem mehr Wohnraum zu schaffen
und senken mittelbar die Baukosten.

Der Satzungsentwurf wurde frihzeitig mit den Ortschaften abgestimmt und in allen Ort-
schaftsraten beraten. Die Ortschaften, die ausschlief3lich in Zone 4 liegen, sind von der
Neufassung der Stellplatzsatzung ohnehin nur in sehr geringem Malfe tangiert. Mit Aus-
nahme der Ortschaft Lehen stimmten alle Ortschaftsrate dem Satzungsentwurf zu.

Ergebnis der férmlichen Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

Die Offenlage des Satzungsentwurfs fand vom 20.01. bis 21.02.2025 statt. Eingegangen
sind in diesem Zeitraum 12 Stellungnahmen, von denen 5 keine Einwendungen vor-
brachten. Es liegen somit 7 Stellungnahmen vor, die sich im Wesentlichen wie folgt zu-
sammenfassen lassen:

e Architektenkammer und Freiburger Stadtbau

Begrifien die Neufassung mit den ortlich angepassten Reduktionsmoglichkeiten und
sehen in ihr eine sinnvolle Maltnahme zur Reduktion der Baukosten und der Férderung
des Wohnungsbaus. Angeregt wird vertikale Hangesysteme und samtliche Abstell-
platze fir Fahrrader in Doppelparksystemen zuzulassen und die AbschlieRbarkeit der
Fahrradraume entfallen zu lassen. Die Freiburger Stadtbau empfiehlt zudem pauschal
10 % der Kfz-Stellplatze als Stellplatze fiur Motorroller und Motorrader herstellen zu
durfen.

¢ Industrie- und Handelskammer (IHK) Siidlicher Oberrhein
AuRert die Sorge vor zu gering dimensionierten Pkw-Stellplitzen und einem zuneh-
menden Parkdruck im offentlichen Raum und regt daher flankierende Maltnahmen an
(u.a. mehr Lieferzonen, stirkere Uberwachung von ParkverstéRen) sowie eine Evalu-
ation, um bei Bedarf gegensteuern zu kénnen.
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¢ Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) und Verkehrsclub Deutschland (VCD)
Werten die neue Satzung und die Regelungen zu den Fahrradabstellplatzen positiv
und betonen deren Bedeutung flir die Attraktivitat des Fahrrads, die sie fur einen wich-
tigen Schritt fur die Verkehrswende halten. Anregungen zielen auf noch héhere Stan-
dards fur Fahrradabstellplatze und MaRnahmen zur Klimawandelanpassung ab. Emp-
fohlen wird die Verdopplung der Flachen fir Lasten- und Sonderrader auf 1 je 10
Fahrradstellplatzen sowie den Anteil an Doppelstockparksystemen zu reduzieren und
nur mechanisch oder hydraulisch unterstiitzte Systeme zuzulassen. Die Gewichtung
des Fahrradnetzes und die Ausweitung der niedrigsten Zone 1 wird ferner angeregt.

¢ Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und Gemeinde Merzhausen
AuRern die Sorge vor Verlagerung des Parksuchverkehrs auf die Nachbargemeinden
und bemangeln, dass die Belange der Nachbargemeinden nicht ausreichend berick-
sichtigt wurden. Merzhausen beflirchtet zusatzlichen Parkdruck (u. a. aus Vauban) und
regt eine Erh6hung der Stellplatzschlissel im angrenzenden Stadtteil an.

Weiterentwicklung der Stellplatzsatzung gegeniuiber dem Offenlage-Entwurf

Die eingegangenen Stellungnahmen werten die Neufassung der Satzung uberwiegend
positiv. Die geauléerten Beflirchtungen beziehen sich in erster Linie auf eine zusatzliche
Erhohung des Parkdrucks im 6ffentlichen Strakenraum. Die gestellten Anforderungen an
die Pkw- und Fahrradstellplatze werden den jeweiligen Interessen entsprechend entwe-
der als zu strikt oder nicht weitreichend genug bewertet. Hohere Anforderungen gehen
mit einem hoheren Flachenverbrauch und zusatzlichen Einschrankungen sowie Blrokra-
tie- und Kostenaufwand einher.

Das Konzept der Satzung versucht vor diesem Hintergrund ein vertragliches Mal% aus
verkehrspolitischen Forderungen und zumutbaren Einschrankungen sowie Flachenver-
brauch zu finden. Die gegenlaufigen Anregungen bestarken, dass mit dem vorgelegten
Entwurf eine gelungene Abwagung der Interessen und ein vertraglicher Mittelweg ge-
funden wurde. In die Satzung aufgenommen werden daher lediglich die nachfolgenden
geringfligigen Anpassungen:

¢ Anderung von § 4 Abs. 3: die Mindestgrenze fiir die Ausgestaltung von Kfz-Stellplat-
zen als Stellplatze fir Motorrader und Motorroller von 0,4 entfallt. Dies fihrt zu einer
sinnvollen Vereinfachung der Berechnung, ohne die erforderliche Anzahl an Kfz-Stell-
platzen in relevanter Anzahl zu verknappen. Somit konnen bis zu 10 % der insgesamt
notwendigen Kfz-Stellplatze als Stellplatze fur Motorrader und Motorroller herge-
stellt werden.

e Anderung von § 6 Abs. 3 Nr. 3: Der vorgeschriebene Maximalwert an Fahrradstell-
platzen, die in Doppelparksystemen untergebracht werden dirfen, wird von 50 % der
Fahrradstellplatze auf 67 % erhoht. Die Unterbringung in Doppelparksystemen er-
laubt eine effizientere Flachennutzung. Gleichzeitig werden durch die lediglich antei-
lige Zulassung der Doppelstockparkysteme die Qualitatsanspriiche gesichert, indem
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die Fahrradstellplatze Uberwiegend ebenerdig verbleiben und zusatzlich vorgeschrie-
ben wird, dass nur Systeme mit Kraftunterstitzung zulassig sind.

e Anpassung der Zonierung an der Grenze zu der Gemeinde Merzhausen hin von Zone
1 zu Zone 2, um Parkverlagerungen auf das benachbarte Gemeindegebiet auszu-
schlieRen. Weitere marginale Anpassungen einzelner Baublocke in Haslach-Schild-
acker sowie im stdlichen Teil von Herdern, die bei Detailbetrachtungen aus fachlichen
Grinden in Zone 1 anzusiedeln sind.

Die von der Verwaltung nach Auswertung der Offenlage vorgeschlagenen Anderungen

erfordern keine erneute Offenlage. Die einzelnen Stellungnahmen sind ausfiihrlich mit
den Abwagungsgriinden und Entscheidungsvorschlagen in Anlage 3 aufgefiihrt.

4. Fazit und weiteres Vorgehen

Die Neufassung der Stellplatzsatzung enthalt erstmals einheitliche Regelungen fir Kfz-
und Fahrradstellplatze im gesamten Stadtgebiet. Die neue Satzung entwickelt die Sat-
zung von 2016 anhand der gewonnen Erfahrungen, den Erkenntnissen aus der Evalua-
tion und dem heutigen fachlichen Standpunkt weiter und kann einen sinnvollen Beitrag
zur Erreichung der Ziele des sparsamen Flachenverbrauchs, dem Klimaschutz, der Schaf-
fung von zusatzlichem Wohnraum und der Senkung der Baukosten auf kommunaler
Ebene leisten.

Bei einem Satzungsbeschluss tritt die Satzung am Tag nach ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt in Kraft.

Ansprechpartner sind Herr Kottmann, Baurechtsamt, Tel. 0761/201-4305, und
Herr Dr. Schick, Garten- und Tiefbauamt, Tel.: 0761/201-4681.

- Blrgermeisteramt -
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Satzung
der Stadt Freiburg im Breisgau
liber die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplatzen fiir Wohnungen
(Stellplatzsatzung)

vom [Datum des Satzungsbeschlusses]

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 582, ber. S. 698), zuletzt gedandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBL. 2024 Nr. 98), in Verbindung mit § 74 Abs. 1,
Abs. 2 und Abs. 6 sowie § 37 der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05. Marz 2010 (GBL S. 358, ber. S. 416), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Marz 2025 (GBL. S. 422) hat der Gemeinderat der Stadt
Freiburg i.Br. in der Sitzung am [Datum des Satzungsbeschlusses] beschlossen:

§1

Sachlicher und raumlicher Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesamte Stadtgebiet des Stadtkreises
Freiburg im Breisgau einschliefslich der Ortschaften. Das Stadtgebiet wird unter Beach-
tung der unterschiedlichen ortlichen Anforderungen und Gegebenheiten in vier Zonen
eingeteilt, die im Lageplan und den Teilkarten in Anlage 3 zu dieser Satzung gekenn-
zeichnet sind. Die Abgrenzungen der jeweiligen Zonen ergeben sich aus den beigeflg-
ten Teilkarten der Anlage 3 zu dieser Satzung. Anlagen 1 — 3 sind Bestandteil dieser
Satzung.

(2) Die Satzung gilt nicht fur Vorhaben, die nach § 35 BauGB beurteilt werden. Ebenfalls
nicht durch diese Satzung geregelt werden frei finanzierte Wohnungsbauvorhaben in
Zone 4.

(3) Diese Satzung findet bei der Errichtung von Gebauden mit mehr als drei Wohnungen
Anwendung. Im Ubrigen gelten die Regelungen des § 37 LBO in ihrer jeweils gliltigen
Fassung.

(4) Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, erfolgt die Ermitt-
lung getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten.

(5) Ortliche Bauvorschriften, die nach Inkrafttreten dieser Satzung erlassen werden und ab-
weichende Regelungen treffen, gehen dieser Satzung vor. Im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Satzung bereits geltende ortliche Bauvorschriften gehen dieser Satzung vor,
soweit sie niedrigere Stellplatzschlissel vorsehen.
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§2

Berechnungsgrundlagen notwendiger Stellplatze

(1) Bei der Errichtung von Gebauden mit Wohnungen sind Fahrradstellplatze und Kfz-Stell-
platze fir Wohnungen entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung herzustellen.
Die Anzahl der jeweils herzustellenden Stellplatze wird fir die notwendigen Fahrrad-
stellplatze nach § 3 und flr die notwendigen Kfz-Stellplatze nach § 4 und der Anlage 2
ermittelt. Anlage 2 ist Bestandteil dieser Satzung. Fir alle anderen Nutzungsarten gel-
ten die Regelungen des § 37 LBO in ihrer jeweils gultigen Fassung.

(2) Die Berechnung der Wohnflache erfolgt nach Wohnflachenverordnung (WoFLV) in der
jeweils gultigen Fassung.

(3) Bei der Ermittlung der Anzahl an notwendigen Stellplatzen ist auf ganze Zahlen aufzu-
runden.

(4) Bei Cluster-Wohnungen werden bis zu einschlieldlich 4 private Wohneinheiten mit Ge-
meinschaftsraumen bei der Berechnung der notwendigen Stellplatze als eine Wohnung
angesehen. Bei einer Cluster-Wohnung im Sinne dieser Satzung handelt es sich um den
Zusammenschluss mehrerer privater Wohneinheiten, die Gber gemeinschaftlich ge-
nutzte Wohnraume erschlossen sind.

§3
Ermittlung der Zahl notwendiger Fahrradstellplatze

(1) Die Anzahl notwendiger Fahrradstellplatze (Stellplatze fir Fahrrader und Sonderrader)
fir Wohnungen nach § 37 Absatz 2 Satz 2 LBO ermittelt sich nach der Gesamtwohnfla-
che. Je 30 m2 Wohnflache ist 1 Fahrradstellplatz herzustellen. Je 20 angefangene Fahr-
radstellplatze ist zusatzlich ein Sonderradstellplatz herzustellen.

(2) Sonderrader im Sinne von Abs. 1 sind Sonderformen von Fahrradern wie Lastenfahrra-
der, Liegefahrrader oder Tandems.

§4
Ermittlung der Zahl notwendiger Kfz-Stellplatze

(1) Die Herstellungspflicht fur Kfz-Stellplatze fir Wohnungen nach § 37 Absatz 1 LBO
wird dahingehend eingeschrankt, dass sich die Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplatze
nach der jeweiligen Zone des Baugrundstlicks und der Anlage 2 richtet.
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(2) Bei Wohnungen, die eine Wohnflache von unter 35 m?2 haben, reduziert sich der nach
Absatz 1 ermittelte Kfz-Stellplatzschlissel weiter um den Abminderungsbetrag 0,2,
muss aber nach Abzug mindestens noch 0,3 pro Wohnung betragen.

(3) Bis zu 10 % der notwendigen Kfz-Stellplatze konnen als Stellplatze fir Motorroller bzw.
Motorrader ausgestaltet werden. Diese konnen bis zu einer Grofte von 2,20 m Lange
und 1,50 m Breite reduziert werden.

(4) Geforderter Wohnungsbau im Sinne der Anlage 2 meint

1. nach einem Landesprogramm geforderten Mietwohnungsbau mit einer Be-
schrankung der Miethohe, der Beschrankung der Mieterhaushalte mit Nachweis
eines Wohnberechtigungsscheines sowie einer festgelegten Mindestbindungs-
dauer von mindestens 20 Jahren oder

2. nach einem Landesprogramm geférderten Eigentumswohnungsbau, dessen Ein-
haltung der jeweiligen Programmbkriterien durch einen Nachweis der kommuna-
len Wohnraumforderstelle oder durch den Forderbescheid belegt ist.

§5

Beschrankung der Herstellung von Kfz-Stellplatzen

Es darf maximal der 1,5-fache Wert der nach § 4 ermittelten notwendigen Kfz-Stellplatze
hergestellt werden. Eine darliber hinaus gehende Herstellung von Kfz-Stellplatzen ist unzu-
lassig.

§6

Anforderungen an die Errichtung und Erhaltung von Stellplatzen

(1) Notwendige Kfz-Stellplatze und Fahrradstellplatze sind dauerhaft so zu unterhalten,
dass ihre Nutzbarkeit zum vorgesehenen Zweck nicht eingeschrankt ist.

(2) Ein notwendiger Fahrradstellplatz ist mindestens mit einer Lange von 2 m und einer
Breite von 0,7 m herzustellen. Bei Anlehnblgeln und Abstellanlagen mit hoch-tief-Auf-
stellung kann die Breite eines Fahrradstellplatzes auf 0,5 m reduziert werden. Ein Son-
derradstellplatz ist mindestens mit einer Flache von 2,6 m2 (z.B. 2,6 m x 1,0 m) herzustel-
len.
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Notwendige Fahrradstellplatze mussen jederzeit verkehrssicher und leicht erreichbar
sein. Das setzt voraus, dass

1. sie von der offentlichen Verkehrsflache aus ebenerdig zuganglich sind. Sie kon-
nen auch maximal ein Geschoss unter oder Uber der 6ffentlichen Verkehrsflache
angeordnet werden, wenn sie Uber Rampen mit einer Neigung von maximal
15 % zuganglich sind.

2. zwischen offentlicher Verkehrsflache und dem Stellplatz maximal zwei Tiren mit
einer Breite von mindestens 1,05 m liegen und diese Tlren muhelos passierbar
sind, z.B. indem sie liber automatische Offnungstasten verfligen.

3. sie Uber eine festverankerte Anschliefmoglichkeit flir den Fahrradrahmen verfi-
gen und in einem abschlielbaren, Gberdachten Raum untergebracht sind. Reine
Laufradhalter oder vertikale Hangevorrichtungen sind nicht zulassig. Maximal 67
% der Fahrradstellplatze durfen in Doppelstockparksystemen angeordnet wer-
den, wenn Systeme mit Kraftunterstitzung (z.B. Gasdruckfedersysteme) verwen-
det werden, die eine Bedienkraft von maximal 15 kg wahrend der laufenden Be-
wegung erfordern.

4. eine Fahrgasse im Sinne des § 4 Abs. 3 GaVO zwischen den Stellplatzen von
mindestens 1,8 m, bei Doppelstockparksystemen von mindestens 2,1 m, besteht.

5. die Erreichbarkeit der Sonderradstellplatze mit Sonderradern gewahrleistet ist.

10 % der nach § 3 Abs.1 ermittelten notwendigen Fahrradstellplatze sind als Besucher-
stellplatze zu errichten. Die Besucherstellplatze sind auf dem Baugrundstlick mit Nahe
zum Eingangsbereich herzustellen und mussen Uber eine Anschlielimaoglichkeit fir den
Fahrradrahmen verfligen. Besucherstellplatze missen nicht in Gberdachten, abschliel3-
baren Raumen untergebracht werden.

Im Ubrigen gelten die LBO, die GaVO (Verordnung des Ministeriums fiir Landesentwick-
lung und Wohnen Uber Garagen und Stellplatze), die VWV Stellplatze und das Gesetz
zum Aufbau einer gebaudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur fur die Elektro-
mobilitat (Gebaude-Elektromobilitatsinfrastrukturgesetz — GEIG) in ihrer jeweils glltigen
Fassung sowie sonstige gemeindliche Satzungen.

§7
Minderung des Kfz-Stellplatzbedarfs durch Mobilitdtskonzepte

Bei Wohnbauvorhaben, bei denen mehr als 20 Wohnungen geschaffen werden, kann
die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Kfz-Stellplatze fir Wohnungen nach § 4
Uber die Regelungen dieser Satzung hinaus durch Umsetzung eines multimodal ange-
legten Mobilitatskonzeptes mit dem Ziel einer Kfz-Verkehrsminderung weiter reduziert
werden.
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Elemente eines solchen Mobilitatskonzeptes konnen insbesondere sein:

Schaffung von Flachen fir Carsharing-Angebote,

Anschubfinanzierung des Carsharing-Angebots,

Bereitstellung einer privaten Zweirad-Sharing-Fahrzeugdflotte,

Bereitstellung einer privaten Sonderrad-Sharing-Fahrzeugflotte (z.B. von Lasten-
radern),

Bereitstellung eines Mieter_innen-Tickets,

hohere Qualitat und Quantitat der Fahrradstellplatze,

Blndelung der Kfz-Stellplatze in einer Quartiersgarage,

Sicherung von Flachen fir weitere Mobilitatsangebote,

Umsetzung von Maltnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung.

PwODNE
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(2) Zur Sicherung der Inhalte des Mobilitatskonzeptes ist mit der Stadt Freiburg ein 6ffent-

lich-rechtlicher Vertrag Uber die konkrete Ausgestaltung abzuschliezen. Ein Vorschlag
fur ein Mobilitatskonzept soll gemeinsam mit dem Bauantrag bei der Stadt Freiburg i.Br.
eingereicht werden. Das vorgelegte Mobilitatskonzept ist in den entsprechenden Plan-
unterlagen zu sichern und wird Gegenstand der baurechtlichen Entscheidung. Der ver-
tragliche Abschluss eines Mobilitatskonzeptes liegt im Ermessen der Stadt Freiburg, die
dariber unter vorwiegender Berlcksichtigung verkehrlicher und stadtebaulicher Be-
lange entscheidet.

(3) Soweit und sobald die vertraglich vereinbarten Bedingungen fiur die Reduktion nicht

mehr gegeben sind, tritt die Verpflichtung nach § 4 wieder in Kraft.

§8

Minderung des Stellplatzbedarfs im liberwiegenden 6ffentlichen Interesse und in beson-

1)

)

deren Einzelfallen; Befreiung

Ergibt sich bei der Ermittlung der nachzuweisenden Stellplatze ein starkes Missverhalt-
nis zwischen dem erwarteten Bedarf und den vorgeschriebenen Stellplatzzahlen, wel-
ches aufgrund der besonderen ortlichen Verhaltnisse oder besonderer, objektiv beleg-
barer Umstande zu erwarten ist, kann die Baurechtsbehorde die Zahl der erforderlichen
Stellplatze dem erwarteten Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend verringern. Die Bau-
rechtsbehoérde kann verlangen, dass eine Einzelermittlung des Stellplatzbedarfs vorge-
nommen wird.

Die Baurechtsbehorde kann in Einzelfallen auf Antrag hin ganz oder teilweise von den
Bestimmungen der § 5 und § 6 dieser Satzung, soweit sie Uber die Anforderungen der
Landesbauordnung hinaus gehen, befreien, wenn

1. Grinde des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere Griinde des Klima-, Baum-,
Brand- oder Denkmalschutzes oder der Barrierefreiheit die Befreiung erfordern
oder
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auf andere Weise dem Zweck der Bestimmung nachweislich mit gleicher Eig-
nung entsprochen wird oder

die Einhaltung der Stellplatzvorschrift zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Harte flihren wirde

und stadtebauliche, gestalterische oder verkehrliche Belange dem nicht entgegenste-

hen.

§9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahr-

lassig

1.

4.

notwendige Stellplatze fir Kraftfahrzeuge oder Fahrrader entgegen § 2 nicht o-
der nicht in ausreichender Anzahl gemaR § 3 oder § 4 in Verbindung mit § 7 her-
stellt, sofern nicht eine entsprechende Ausnahme/Befreiung gem. § 8 erteilt
wurde,

entgegen § 5 mehr als den 1,5-fachen Wert der notwendigen Stellplatze her-
stellt,

die notwendigen Stellplatze fur Kraftfahrzeuge oder Fahrrader nicht entspre-
chend den Anforderungen des § 6 herstellt oder deren Unterhaltung unterlasst.

entgegen § 6 Abs. 1 die Stellplatze nicht dauerhaft unterhalt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geldbufe bis zu
100.000,00 € geahndet werden.

§ 10

Schluss- und Ubergangsvorschriften

Die Regelungen dieser Satzung gelten fir alle Bauverfahren, die ab dem Tag des In-
krafttretens der Satzung nach § 11 bei der unteren Baurechtsbehoérde eingereicht wer-

den.

Fir alle vor Inkrafttreten dieser Satzung bereits eingegangenen Antrage besteht ein
Wahlrecht, ob die vorliegende Satzung Anwendung finden soll. Sollen die Regelungen
der vorliegenden Satzung gelten, ist dies vom Antragsteller zu beantragen unter Vor-
lage eines Nachweises hinsichtlich der Anforderungen gemaf den Bestimmungen die-

ser Satzung.
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§11

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die ,Satzung der Stadt Freiburg i.Br. tGber die Ein-
schrankung der Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen und sonstige bauliche Anlagen
(Kfz-Stellplatzsatzung)® vom 27.09.2016 aulder Kraft.
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Anlage 1 der Satzung
Ubersicht {iber die Zonen
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Anlage 2 der Satzung
Anzahl herzustellender Kfz-Stellplatze pro Wohnung nach Zonen

Zone 1 2 3 4

Nicht durch

Erei fi )
rei finanziert 0,5 0,8 1,0 die Satzung geregelt

Gefordert 0,3 0,5 0,8 0,8
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Anlage 3 der Satzung
Teilkarten mit Zonengrenzen im Mafstab 1:8.380
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Anlage 2 zur DRUCKSACHE G-25/128

Satzung
der Stadt Freiburg im Breisgau
uber die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplatzen fir Wohnungen
(Stellplatzsatzung)

Begriindung

1. Anlass der Neufassung

Die Stadt Freiburg hat von der Novelle der Landesbauordnung im Jahr 2015 mit Erlass der
Satzung lber die Einschrankung der Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen und sonstige
bauliche Anlagen (Kfz-Stellplatzsatzung) im September 2016 Gebrauch gemacht (Drucksa-
che G-16/216). Die Aufstellung einer Kfz-Stellplatzsatzung ermoéglicht Abweichungen von
der landesweit pauschal geltenden Regelung des § 37 Abs. 1 der Landesbauordnung (LBO),
nach der grundsatzlich 1 Kfz-Stellplatz pro Wohnung hergestellt werden muss.

Die Kfz-Stellplatzsatzung wurde nach Ablauf von 5 Jahren evaluiert und die Ergebnisse dar-
aus dem Gemeinderat am 05.04.2022 vorgestellt (Drucksache G-22/047). Auf Grundlage
dieser Evaluation beschloss der Gemeinderat der Stadt Freiburg die Aufstellung einer Neu-
fassung der Stellplatzsatzung und beauftragte die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Sat-
zungsentwurfs.

Die Evaluation (Drucksache G-22/047) hat gezeigt, dass die 2016 eingefuhrte Stellplatzsat-
zung bereits gute Elemente fir eine flexiblere und bedarfsgerechtere Planung von Stellplat-
zen aufweist, die Flacheneinsparungen und damit auch eine Kosteneinsparung erméglichen.
Jedoch zeigte sich auch, dass die Satzung in der Anwendung birokratisch aufwéndig ist und
nicht alle Potenziale ausnutzt, indem sie z.B. Gebaude ausschlielt, die sich nicht in direkter
Nahe einer Stadtbahnhaltestelle befinden.

Die Neufassung strebt an, die starren Kriterien, die bisher fur eine Stellplatzreduktion Bedin-
gung sind, durch passendere Parameter zu ersetzen und die Kfz-Stellplatzreduktion zu er-
leichtern. Diese soll kunftig nicht mehr an die Vereinbarung eines Mobilitdtskonzepts ge-
knupft sein, sondern in Bezug auf die Lage des Baugrundstiicks im Regelfall mdglich sein.

2. Zielsetzung
Die Neufassung der Stellplatzsatzung erfolgt aus stadtebaulichen und verkehrlichen Griin-

den sowie aus Grinden sparsamer Flachennutzung. Ihre Zielsetzungen werden im Folgenden
einzeln ausgefihrt und erlautert.



Grinde des Verkehrs

Die Stadt Freiburg i.Br. hat sich eine umweltorientierte Verkehrsplanung zum Ziel gesetzt,
u.a. mit dem Beschluss des Klimamobilitatsplans Freiburg 2030 (Drucksache G-23/054), mit
dem die Stadt Freiburg verkehrsmitteliibergreifende Mal3nhahmen einer verkehrswendeorien-
tierten kommunalen Verkehrspolitik verfolgt. Im Zuge dieser umweltorientierten Verkehrs-
planung fand in den vergangenen Jahren ein stetiger Ausbau der Mobilitatsinfrastruktur und
der Angebote des 6ffentlichen Personennahverkehrs, aber auch bei den Fuf3- und Radver-
kehrsanlagen sowie bei den Sharing-Systemen statt.

Der Erfolg der umweltorientierten Verkehrsplanung zeigt sich in dem wichtigen Kennwert
des ,,Modal-Split“, der im Jahr 2023 neu erhoben wurde (Studie ,,Mobilitat in Deutschland®).
Bei dieser Erhebung wurde ersichtlich, dass der Anteil des Radverkehrs an allen Verkehrs-
wegen in den letzten Jahren noch einmal deutlich angestiegen ist, genauso wie der Anteil des
FulRverkehrs. Der Anteil des Autoverkehrs hingegen ging in den letzten Jahren spurbar zu-
rick. Der offentliche Personennahverkehr hat ebenfalls leichte Abnahmen zu verzeichnen,
hier ist jedoch noch von Nachwirkungen der Corona-Pandemie auszugehen.

Sehr positiv entwickelt sich das Carsharing-Angebot, hier ist Uber die letzten Jahre ein starkes
Wachstum beim Angebot und der Nachfrage eingetreten, sodass die Stadt Freiburg bundes-
weit einen Spitzenplatz mit ihrem Carsharing-Angebot belegt. Aufgrund des besonders gu-
ten Angebots des Umweltverbunds konnte das Wachstum des Pkw-Besitzgrades pro Person
in den letzten Jahren gestoppt werden und hat sogar leicht riicklaufige Tendenzen.

Mit der Neufassung der Stellplatzsatzung soll die umweltorientierte Verkehrsplanung fort-
gefuhrt werden und insbesondere das Fahrrad als klimaneutrales Verkehrsmittel gefordert
werden. Die mit der Satzung erstmals stadtweit festgesetzten Anforderungen an Fahrrad-
stellplatze hinsichtlich Qualitat und Quantitat stellen sicher, dass kiinftig gute und leicht zu-
gangliche Fahrradstellplatze in ausreichender Anzahl vorhanden sind und schaffen somit
wichtige Rahmenbedingungen fir den Umstieg vom eigenen Kraftfahrzeug auf umwelt-
freundliche Mobilitatsformen.

Mit der Stellplatzsatzung sollen zudem auch die Wirtschaftlichkeit und Auslastung des ein-
gerichteten 6ffentlichen Personennahverkehrs gestarkt werden. Ein starker 6ffentlicher Per-
sonennahverkehr sichert den Bewohner*innen ein attraktives Angebot und spart langfristig
offentliche Finanzmittel, die fur StraRenbaumalRnahmen anfallen.

Zeitgleich ist keine Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und eine
Uberlastung des 6ffentlichen Raums durch die Neufassung zu erwarten, da die Konzeption
der Satzung darauf abzielt, die Kfz-Stellplatzanzahl auf den tatsachlich notwendigen Bedarf
anhand der Pkw-Besitzzahlen zu verringern. Die Anzahl der herzustellenden Kfz-Stellplatze
soll auf den benétigten Bedarf reduziert werden, mit dem Ziel, den Anteil des motorisierten
Individualverkehrs langfristig nachhaltig zu senken. Es findet aufgrund der Konzeption jedoch
keine echte Verknappung statt, die unterhalb des Bedarfs ansetzt.



Stadtebauliche Zielsetzung

Mit der Neukonzeption der Stellplatzsatzung sollen erstmals stadtweit einheitliche Regelun-
gen fir Kfz- und Fahrradstellplatze im Wohnungsbau geschaffen werden. Die Absenkungs-
maoglichkeiten sollen zu einer zukunftsgerichteten Stadtentwicklung beitragen, die den mo-
torisierten Individualverkehr reduziert und klimafreundliche Mobilitatsformen des Umwelt-
verbunds wie das Fahrrad oder Carsharing stéarkt.

Die qualitativ guten Fahrradstellplatze, die kiinftig in ausreichender Anzahl im Wohnbau in
Freiburg hergestellt werden, sollen das Verkehrsmittel Fahrrad und dessen Attraktivitat
deutlich erh6hen. Die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur tragt zudem zur Erhéhung der
Lebensqualitat bei.

Des Weiteren fordern erstmals eigens herzustellende Flachen zur Unterbringung von Son-
derradformen wie z.B. Lastenrddern die Anschaffung derartiger Rader. Die sichere und leicht
erreichbare Unterbringung der Rader erhoht die Attraktivitat des Fahrradverkehrs enorm. Ziel
ist es in stadtebaulicher Hinsicht die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um den
Umstieg auf das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel zu erméglichen und in Verbindung mit ei-
nem gut ausgebauten offentlichen Personennahverkehr auf das eigene Kraftfahrzeug ver-
zichten zu konnen.

Die Reduktion der notwendig herzustellenden Stellplatze soll gleichzeitig der stadtebauli-
chen Fehlentwicklung entgegenwirken, durch ein Uberangebot an Kfz-Stellpléatzen falsche
Anreize fur die Anschaffung eines eigenen Kraftfahrzeugs zu setzen. Stattdessen soll sich die
herzustellende Anzahl von Stellplatzen an dem tatséchlich erforderlichen Bedarf orientieren.

Die Reduktion der herzustellenden Kfz-Stellplatze tragt zudem zum stadtebaulichen Ziel bei,
den Wohnungsbau finanziell zu entlasten und die Schaffung von dringend bendtigtem be-
zahlbarem Wohnraum fur die ortsansassige Bevolkerung zu unterstttzen. Die Herstellung
von Stellplatzen sind ein erheblicher Kostenfaktor im Wohnungsbau, da sie nicht nur flachen-
intensiv sind, sondern auch — insbesondere wenn Stellpléatze wie in stadtischen Lagen tblich
in Tiefgaragen hergestellt werden — mit hohen Baukosten verbunden sind. Mittelbar sind da-
her auch Kostensenkungen im Wohnungsbau mit den Reduktionsmoglichkeiten verbunden,
die die Schaffung von bezahlbarem und sozial geférdertem Wohnraum férdern sollen, fir
den noch starkere Absenkungsmoéglichkeiten bestehen.

Grinde sparsamer Fldchennutzung

Ein malvoller, schonender Umgang mit natirlichen Ressourcen und Lebensraum gebietet es
vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Generationengerechtigkeit, sorgsam und
sparsam mit Flachen umzugehen.

Mit der Neufassung der Stellplatzsatzung und der Reduktion der herzustellenden Flachen fir
Stellplatze wird darauf abgezielt, wertvolle und knappe Innenbereichsflachen einzusparen.
Die oftmals in Tiefgaragen untergebrachten Stellplatze tragen zu einer erheblichen Versie-
gelung des Bodens bei. Diese Bodenversiegelung soll durch die Reduktion der herzu-



stellenden Kfz-Stellplatze auf das notwendige MaR begrenzt und die Schaffung eines Uber-
angebots vermieden werden.

Die geringere Bodenversiegelung durch Stellplatze erméglicht es wichtige Griinflachen zu
erhalten, die wesentliche bodenbiologische, vegetative und klimatische Bodenfunktion im ur-
banen und dicht bebauten Stadtgebiet wahrnehmen. Diese Grin- und Freiflachen dienen der
Klimaanpassung, indem sie z.B. Regenwasser versickern und Lebensraum fir Tiere und
Pflanzen bieten. Naturnahe Freiflaichen und Grinstreifen mit Baumen und Bepflanzungen
verbessern zudem das Stadtklima, tragen zur Kithlung bei und verbessern hierdurch die At-
traktivitdt des Wohnumfelds und die Lebensqualitat der Bewohner*innen.

Im Ergebnis soll die Neufassung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und stadtvertragliche
Mobilitdtsformen im Sinne einer umweltorientierten Stadtentwicklung starken, indem sie die
hierfuir erforderlichen Rahmenbedingungen schafft. Der komprimierte Flachenverbrauch be-
grenzt die Bodenversiegelung auf das notwendige Mal3 und zielt darauf ab, wertvolle Grin-
flachen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensqualitat zu sichern.

3. Methodik sowie raumlicher und sachlicher Geltungsbereich

Die neue Satzung teilt das Stadtgebiet in vier Zonen auf, die dem unterschiedlichen Pkw-
Besitz, dem jeweiligen OPNV- und Carsharing-Angebot sowie der Nahe zum Stadtzentrum
Rechnung tragen. In Kombination mit sozio-demografischen Faktoren (u.a. Haushaltseinkom-

men) bestimmen diese maf3geblich den Pkw-Besitz.

Die folgenden Kriterien wurden im Einzelnen fiir die Zonierung herangezogen:

OPNV-Angebot Weitere Kriterien

Zone 1 Sehr gutes OPNV-Angebot: Néhe zum Stadtzentrum (< 3.000
< 400m Luftlinie zu Stadtbahnhalte- m Luftlinie), Teil des geschlosse-
stelle bzw. < 500m zu S-Bahnhalte- nen, inneren Stadtgebiets, nicht
stelle in Hanglage

Zone 2 Gutes (")PNV-Angebot: Teil des geschlossenen, inneren
< 600m Luftlinie zu Stadtbahnhalte- Stadtgebiets
stelle bzw. < 700m zu S-Bahn

Zone 3 - Teil des geschlossenen, inneren

Stadtgebiets
Zone 4 - -

Die Grenzen dieser Zonen verlaufen weitestgehend entlang bestehender Baublécke, sodass
eine einfache und eindeutige Zuordnung jedes Flurstiicks zu einer der vier Zonen maoglich ist.



Die Zoneneinteilung kann der Ubersichtskarte und den einzelnen Teilkarten in den Anlagen
zum Satzungsentwurf entnommen werden.

Fur diese vier Zonen werden an die 6rtlichen Verhaltnisse angepasste Kfz-Stellplatzschlussel
festgesetzt. Die Vorgaben fur den Radverkehr sind einheitlich fur das gesamte Stadtgebiet,
dafur aber in Abhangigkeit von der Wohnungsgrofe festgesetzt, da der Fahrradbesitz weni-
ger von der ortlichen Lage als von der Zahl der Bewohner*innen abhangt.

4. Kfz-Stellplatze fur Wohnungen

Die Landesbauordnung setzt einen Kfz-Stellplatzschlussel von 1,0 pro Wohnung fest. Die
Auswertung der Pkw-Besitzzahlen hat jedoch gezeigt, dass der tatsachliche Pkw-Besitz in
Freiburg im Durchschnitt bei nur etwa 0,65 pro Wohneinheit liegt — mit erheblichen Unter-
schieden in Abhangigkeit von der raumlichen Lage.

Legende
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Abbildung: Pkw pro Haushalt im Jahr 2023 (Statistisches Jahrbuch 2024)

Da Kfz-Stellplatze ein nicht unwesentlicher Anteil an der Flachen- und Bodenversiegelung
im Wohnungsbau zukommt und sie hierdurch auch insbesondere in dicht bebauten inner-
stadtischen Lagen die Anzahl der realisierbaren Wohneinheiten limitieren kdnnen, soll durch



die rAumlich differenzierten Stellplatzschlissel vermieden werden, dass Kfz-Stellplatze tber
den tatsachlichen Bedarf hinaus gefordert werden. Dies sichert das stadtebauliche Ziel, keine
zusétzlichen Anreize fiir den privaten Pkw-Besitz durch ein Uberangebot an Kfz-Stellplatzen
zu schaffen.

Andererseits soll jedoch auch vermieden werden, dass ein zu niedriger Stellplatzschliissel
dazu fuhrt, dass das Abstellen von Fahrzeugen in den offentlichen Raum verlagert wird. Im
Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs soll der Stellplatzschliissel deshalb
auch nicht zu niedrig festgesetzt werden und orientiert sich aus diesem Grund an dem vor-
handenen Pkw-Besitz und dem nach der Lage des Baugrundstticks ermittelten Bedarf.

Haushalte mit einem geringeren Einkommen besitzen statistisch weniger Pkw. Auf dieser Er-
kenntnis basiert der niedrigere Kfz-Stellplatzschliissel bei geférderten Wohnungen.

Der Satzungsentwurf legt folgende Kfz-Stellplatzschlissel fest:

frei finanzierte Wohnung gefdrderte Wohnung
Zone 1 05 0,3
Zone 2 0,8 05
Zone 3 1,0 0,8
Zone 4 - 0,8

In den Ortschaften in Zone 4 trifft diese Satzung nur fir den geférderten Wohnungsbau Re-
gelungen. Fur den frei finanzierten Wohnungsbau gelten dort somit die gesetzlichen Bestim-
mungen und insbesondere die 6rtlichen Bebauungsplane unverandert fort.

Die Anzahl der notwendigen Stellplatze im Wohnungsbau richtet sich kiinftig nach der Lage
des Baugrundstiicks und den fir diese Zone festgelegten Stellplatzschlissel. Anders als in
der bisherigen Stellplatzsatzung sind mit der Neufassung generell Absenkungsmaéglichkei-
ten in Abhangigkeit der Lage und der Anbindung verbunden. Nach der bisherigen Stellplatz-
satzung war eine Absenkung innerhalb eines gewissen Radius zu den Stadtbahnhaltestellen
maoglich, wenn ein Mobilitatskonzepts abgeschlossen wurde, mit dem sich Bauherren ver-
traglich zu mobilitatsreduzierenden MalRnahmen verpflichten mussten.

Das Mobilitatskonzept als Voraussetzung fur die Absenkung wird kiinftig entfallen, da Nut-
zen und Aufwand nicht im Verhaltnis zueinanderstanden und die Regelung nicht mehr zeit-
gemal ist. Die Vertragsverhandlungen schufen sowohl auf stadtischer als auch auf Bauher-
renseite zu erheblichem Kosten- und Burokratieaufwand, der mit der Vereinfachung der Re-
gelungen entfallt.

Die Erfahrung mit der vorherigen Satzung zeigte, dass die Forderung nicht mehr sachgeman
ist: In vielen Fallen wurden die gesicherten Carsharing-Platze mangels Nachfrage gar nicht
abgerufen, weil in der unmittelbaren Umgebung bereits planungsrechtlich gesicherte Car-
sharing-Platze im 6ffentlichen Raum vorhanden waren. In Folge dessen entstand durch die



zusatzlich gesicherten Carsharing-Platze auf privatem Grund kein spirbarer Nutzen fir die
Allgemeinheit, wahrend die Sicherung Flachen band und die Freiraumqualitét beschrankte.

Das Carsharing-Angebot im 6ffentlichen Raum soll im Stadtgebiet kontinuierlich erweitert
und verbessert werden, weshalb die zuséatzliche Einrichtung von Carsharing-Platzen auf pri-
vatem Grund kuinftig keine pauschale Bedingung mehr fiir die Absenkung der Stellplatzzah-
len sein soll. Dennoch ist festzuhalten, dass die Uber die vorherige Stellplatzsatzung gesi-
cherten Carsharing-Platze in der Vergangenheit einen entscheidenden Beitrag geleistet ha-
ben, Carsharing in einigen Quartieren neu zu etablieren, in denen es zuvor kein Angebot gab.

Insbesondere bei kleineren Wohnbauvorhaben konnten wirkungsvolle multimodale Mobili-
tatskonzepte in der Praxis nur schwer umgesetzt werden, weil deren Effekt erst bei grof3eren
Vorhaben wirksam und nachhaltig zum Tragen kommt. Die Satzung sieht fir gréf3ere Bau-
vorhaben ab 20 Wohneinheiten mit besonders ambitionierten Mobilitatsmafinahmen weiter-
hin die Moéglichkeit vor, ein Mobilitatskonzept fur zusatzliche Absenkungen der Stellplatz-
schlussel abzuschliel3en.

Flexibilitat fir besondere Wohnformen bzw. Wohnkonzepte

Um eine gewisse Flexibilitat fir besondere Bauvorhaben zu erhalten, soll es weiterhin die
Madglichkeit geben, in besonderen Fallen mittels eines multimodal angelegten Mobilitatskon-
zepts die Herstellungspflicht von Kfz-Stellpléatzen weiter zu reduzieren. Dies wird aber ein-
geschrankt auf Wohnbauvorhaben mit einer Mindestgréf3e von 20 Wohnungen. Dies ist er-
forderlich, da bei kleineren Wohnbauvorhaben wirkungsvolle Mobilitdtskonzepte der Praxis
nicht umgesetzt werden kénnen und auf3erdem ein unverhaltnisméaRig hoher Verwaltungs-
aufwand entsteht. Die einzelnen Elemente sind dabei im Rahmen eines 6ffentlich-rechtlichen
Vertrages auszuhandeln.

Einfuhrung einer Beschrankung der Herstellung von Kfz-Stellpldtzen

Die Herstellung von Kfz-Stellplatzen geht mit einem hohen Flachenverbrauch einher, der fir
die Anlage der Stellplatze und ihrer ErschlieRungsanlagen erforderlich wird. Dieser Flachen-
verbrauch soll angesichts der Knappheit an Bauflachen, den zur Klimaanpassung mdaglichst
weitrdumig benotigten Griin- und Freiflachen sowie dem dringenden und unabweisbaren Be-
darf der Bevolkerung an der zuséatzlichen Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf ein Mi-
nimum reduziert werden.

Vor dem Hintergrund des Gebotes der sparsamen Flachennutzung und der Generationenge-
rechtigkeit, ist es geboten, nur diejenigen Ressourcen zu verbrauchen, die nétig sind. Dies
erfordert es, den Flachenverbrauch zu reduzieren und Freifldchen zu erhalten, um kinftigen
Generationen eine lebenswertes Wohnumfeld und Ressourcen zu erhalten, Uber die diese
verfiigen kdnnen. Dies ist nicht zu vereinen mit einer tbermaRigen, deutlich Gber den beste-
henden Bedarf hinausgehenden Herstellung von Stellplatzen, weshalb die Satzung zur Re-
duktion des Flachenverbrauchs nicht nur Reduktionsmdglichkeiten bietet, sondern die Her-
stellung von Stellplatzen mit der Obergrenze konsequenterweise auch nach oben hin Uber
die Erforderlichkeit hinaus mit dem festgelegten Maximalwert beschrankt.



Aus diesen Griinden enthalt der Satzungsentwurf eine Obergrenze fiir die Herstellung von
Kfz-Stellplatzen. Die maximal zul&ssige Stellplatzanzahl wird auf den 1,5-fachen Wert der
notwendigen Stellplatze begrenzt.

5. Fahrradstellplatze fur Wohnungen

Das Fahrrad stellt in Freiburg ein Hauptverkehrsmittel dar und soll weiter geférdert werden,
da es eine emissionsfreie und stadtvertragliche Mobilitdt erméglicht. Zudem steigt der Wert
von Fahrradern kontinuierlich an, sodass auch der Stellenwert sicherer Fahrradstellplatze zu-
nimmt.

Die neue Satzung stellt deswegen quantitative und qualitative Anforderungen auf, die an
Fahrradstellplatze gestellt werden. Diese ergeben sich teilweise aus bereits bestehenden
landesgesetzlichen Regelungen und nachgeordneten Verordnungen, indem z.B. § 37 Abs. 2
der Landesbauordnung die Anschlussmdglichkeit fiir eine wirksame Diebstahlsicherung und
eine wettergeschitzte Unterbringung der Fahrradstellplatze. Daneben stammen die Anfor-
derungen aus der Fachliteratur (insbesondere Forschungsgesellschaft fir Stral3en- und Ver-
kehrswesen FGSV, Empfehlungen fir Anlagen des ruhenden Verkehrs, Ausgabe 2023 und
FGSV Hinweise zum Fahrradparken, 2012) und aus Erfahrungswerten.

Der Satzungsentwurf fordert fir Wohnungen unabh&angig von ihrer Lage den Nachweis von
einem Fahrradstellplatz pro 30 m2 Wohnflache. Dariiber hinaus muss je 20 angefangene
Fahrradstellplatze ein zusatzlicher Fahrradstellplatz fir Sonderrader (z.B. Lastenrader) nach-
gewiesen werden.

Des Weiteren werden im Satzungsentwurf die Mindestmaf3e von Fahrradstellplatzen und
Sonderradstellplatzen festgelegt. Alle Fahrradstellplatze missen Uber eine festverankerte
AnschlieBmaoglichkeit fur den Fahrradrahmen verfiigen. Zugunsten der Sicherheit und leich-
ten Erreichbarkeit wird gefordert, dass Fahrradstellplatze entweder ebenerdig oder ein Ge-
schoss unter oder Uber der 6ffentlichen Verkehrsflache Giber Rampen erreichbar sind.

Die Satzung erlaubt aus Griinden sparsamer Flachennutzung die Unterbringung von bis zu
67 % der Fahrrader in sogenannten Doppelstockparksystemen, in denen Fahrrader platzspa-
rend zweigeschossig untergebracht werden kdnnen. Um mit der Zulassung dieser platzspa-
renden Ausfihrung nicht an Benutzerfreundlichkeit und Attraktivitat der Stellpléatze einzubi-
Ren, was den verfolgten verkehrlichen Zielen zuwiderlaufen wiirde, sind nur Doppelstock-
parksysteme mit einer Kraftunterstiitzung (z.B. hydraulischen Gasdruckfedersystemen) er-
laubt, die den Kraftaufwand geringhalten.

Zugelassen sind Systeme, bei denen wéahrend der laufenden Bewegung ein Kraftaufwand
von maximal 15 kg aufgebracht werden muss, was den Anforderungen der DIN 79008-1 fur
LStationare Fahrradsysteme® entspricht und eine komfortable Nutzung sicherstellen soll. Die
Nutzung der oberen Etagen soll mit einem zumutbar geringen Kraftaufwand mdglich sein,
sodass diese Fahrradstellplatze genauso komfortabel und attraktiv wie die ebenerdigen Ab-
stellplatze sind und von den Bewohner*innen angenommen werden. Mit der Beschrankung
auf zwei Drittel der Fahrradstellplatze in Doppelstockparksystemen wird zudem sicherge-
stellt, dass noch ausreichend ebenerdige und leicht erreichbare und nutzbare



Fahrradstellplatze fur Personengruppen vorgehalten werden, die sich mit der Benutzung der
oberen Etagen schwertun.

6. Sonderfalle

Die Ermessensregelung in 8 8 erméglicht es der Baurechtsbehédrde, Befreiungen in besonde-
ren Einzelféallen zu erteilen, wenn es z.B. die spezifischen 6rtlichen Gegebenheiten erfordern.
Die Regelung schafft die ndtige Flexibilitat, um besonderen Einzelféallen abweichend von den
allgemeingultigen Regelungen der Satzung gerecht zu werden.

Freiburg i. Br.,, den 01.06.2025

Dezernat V

gez. Prof. Dr. Haag
Burgermeister
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Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau uber die Verpflichtung zur Herstellung
von Stellplatzen fur Wohnungen (Stellplatzsatzung)

Entscheidungsvorschlage zu den wahrend der Offentlichkeits-
und Behotrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen
(Offenlage vom 20.01.2025 bis zum 21.02.2025)

[Hinweis: Die folgenden Stellungnahmen werden im Original Wort- und Schreiblaut
abgedruckt. Sie wurden hinsichtlich Rechtschreibung, Grammatik und Satzbau
seitens der Verwaltung nicht veréndert. Lediglich offensichtliche Rechtschreibfehler
oder Buchstabendreher wurden durch die Verwaltung korrigiert.

Sofern Stellungnahmen Visualisierungen oder Anlagen wie Merkblétter, Fotos, Pldne
etc. enthalten, werden diese innerhalb der Abwégungstabelle in der Regel nicht mit
abgedruckt, Sie sind jedoch Teil der Abwédgung und werden bei dieser auch
berticksichtigt. Bei Bedarf kénnen die nicht abgedruckten Teile bei der Verwaltung
eingesehen werden.]
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A Stellungnahmen der Behdrden und Trager offentlicher Belange

Einwendung/Stellungnahme

Entscheidungsvorschlag

Al Architektenkammer Baden-Wiurttemberg

(Schreiben vom 20.02.2025)

(Planungsbeirat der Kammergruppen Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald / Emmendingen)

All
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fir die Méglichkeit einer fachli-
chen Stellungnahme zur "Satzung der Stadt Frei-
burg i.Br. Gber die Verpflichtung zur Herstellung
von Stellplatzen fur Wohnungen (Stellplatzsat-
zung)“. Zu dem oben genannten Verfahren bezieht
der Planungsbeirat als Organ der Architekten-
kammer Baden-Wirttemberg, Kammergruppe
Freiburg, wie folgt Stellung:

Allgemein

der Planungsbeirat der Architektenkammer be-
grufdt die vorliegende Stellplatzsatzung ausdriick-
lich als eine sehr gut durchdachte und fortschritt-
liche Regelung. Sie stellt eine Giberzeugende Wei-
terentwicklung der bisherigen Satzung dar und
bietet eine hervorragende Grundlage fir eine zu-
kunftsweisende Stadt- und Mobilitatsentwick-
lung. Besonders positiv hervorzuheben ist die
konsequente Beriicksichtigung der tatsachlichen
ortlichen Gegebenheiten in den verschiedenen
Stadtteilen, wodurch eine bedarfsgerechte LO-
sung geschaffen wird. Ebenso sehen wir in der an-
gestrebten Reduktion der Baukosten eine sinn-
volle MalRnahme zur Forderung des Wohnungs-
baus. Aus fachlicher und anwendungspraktischer
Sicht haben wir zu einzelnen Aspekten der Sat-
zung noch einige konstruktive Anmerkungen, die
aus unserer Erfahrung heraus zu einer weiteren
Optimierung beitragen konnten:

Dies wird zur Kenntnis genommen.
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Al2

zu 86 (3) 3.

. ... Uber eine festverankerte AnschlielSmdglichkeit
fr den Fahrradrahmen verfiigen und in einem ab-
schlieBbaren, lberdachten Raum untergebracht
sind.”

Wir begrif3en die Prazisierung der Anschluss-
moglichkeit ,fir den Fahrradrahmen* und die
Uberdachung zur Steigerung der Akzeptanz zur
Nutzung des Fahrrads.

Die mdoglicherweise gesteigerte Sicherung der
Fahrrader durch zusatzlich abschliel3bare Unter-
stande sollte eine freiwillige Leistung der Bau-
herrschaft / der privaten Eigentimergemeinschaft
bleiben.

Wir empfehlen, die Festsetzung der Abschliel3-
barkeit des Raums entfallen zu lassen und be-
grinden dies wie folgt:

- Zusatzliche (Schiebe-) Turanlagen steigern die
Baukosten. Sie stehen somit der Begriindung des
Satzungsentwurfs entgegen.

- Zusatzliche Kosten zur Einbindung in die
SchlieRanlage des Gebaudes

- Mangelnde Akzeptanz bei haufiger Benutzung,
was in der Praxis einer Reduktion des beabsichtig-
ten Angebots an Fahrradstellplatzen entspricht.

- Wenn - wie formuliert — alle notwendigen Fahr-
radstellplatze Uberdacht und in einem abschliel3-
baren Raum untergebracht werden missen,
schliel3t dies die Besucherstellplatze des Abs. (4)
ein. Hierbei ist die Erreichbarkeit fur Besucher ein-
geschrankt. - Zusatzlich geschlossene Wandfla-
chen beispielsweise bei Nebenanlagen im Aul3en-
raum.

Die Anregung wird dahingehend aufgenommen,
in dem im Satzungstext klargestellt wird, dass
Fahrradstellplatze fir Besuchende weder Uber-
dacht noch in einem abschliel3baren Raum unter-
gebracht werden mussen (siehe Punkt A.1.4)

Nicht aufgenommen wird die Anregung, auf die
Abschliel3barkeit des Fahrrad-Abstellraums zu
verzichten. Fahrrader sind oft Ziel von Diebstéh-
len und Vandalismus. Die Forderung der Ab-
schlieRbarkeit des Raums dient gemeinsam mit
der AnschlielBmadglichkeit der wirksamen Dieb-
stahlsicherung, Sie soll einen zusatzlichen und
wirksamen Schutz vor Diebstahl bieten, in dem
sie den Zugang zu den Fahrradstellplatzen ein-
grenzt und auf den Bewohnerkreis beschrankt.

Ein im abgeschlossenen Bereich untergebrachtes
Fahrrad gibt Nutzenden Sicherheit und st
dadurch ein entscheidendes Kriterium fir den Be-
sitz und die regelméaRige Nutzung eines eigenen
Fahrrades. Sichere Abstellmdglichkeiten erhéhen
die Attraktivitat der Fahrradstellplatze erheblich
und schaffen auch eine wichtige Voraussetzung
fur die Kaufentscheidung uber hoherpreisigen
Fahrradern und Pedelecs, die als Ersatz eines Kfz
dienen kdnnen.

In Relation zu dem deutlichen Zusatzgewinn an
Sicherheit stehen die zusatzlichen Kosten zurtick.
Fir Besucherstellplatze gilt diese Anforderung
nicht, siehe hierzu die Ausfiihrungen unter Ziffer
AlA4.

Al3

zu 86 (3) 3.

Wir verstehen die positive Absicht hinter dem
Ausschluss von vertikalen Hangesystemen, wenn
in der Praxis ausschlie3lich starre Wandhaken
angeboten wiirden. Wir empfehlen jedoch

Die Anregung nach Zulassung vertikaler Hange-
systeme wird nicht aufgenommen, aber das zu
Grunde liegende Ziel nach Reduktion des Fla-
chenverbrauchs fir die Abstellanlagen wird
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ausdricklich die Anwendung von "kraftunter-
stutzten Hangesystemen" zu gestatten und be-
grinden dies wie folgt:

- sehr platzsparend und somit an bisher ungeeig-
neten Standorten einsetzbar

- ohne Kraftaufwand zu bedienen

- mit ca. 140 Euro je Stiick deutlich kostenginsti-
ger als die Baukosten fur den zuséatzlichen Quad-
ratmeter an Grundrissflache:

stehendes Fahrrad: 2 m x 0,7 m = 1,4 m2 (100%)
wandhangendes Fahrrad: 1 m x 0,4 m = 0,4 m?
(28%)

- Produktbeispiel: https://bicyclejack.de/de/con-
tent/9-vorteile

- Demonstrationsvideo: https://bicyc-
lejack.de/de/content/8-funktion

Auf diese Weise erfullen kraftunterstiitzte
Wandhéangesysteme effektiv die Zielsetzung der
Neufassung der Stellplatzsatzung zur Reduktion
der Baukosten und sie reduzieren zusatzlich den
Flachenverbrauch.

durch eine Anpassung der Anforderungen an an-
derer Stelle bertcksichtigt.

Vertikale Hangesysteme sind in Wohnanlagen
mit einer Vielzahl an Nutzer*innen nicht praktika-
bel. Das vorgeschlagene System ,Bicycle Jack”
zum Beispiel erfordert eine individuelle Konfigu-
ration je nach Reifenbreite (2 Klassen) und Ge-
wicht des jeweiligen Fahrrades (4 Klassen). An-
dernfalls wiirden gemal} Herstellerangaben die
Fahrrader nicht sicher an der Wand héangen. Wei-
terhin ist eine Einweisung der Nutzer*innen erfor-
derlich. In der Gesamtbetrachtung sind dies keine
attraktiven, im Alltag praktikablen Abstellanla-
gen fur wechselnde Nutzer in Mehrfamilien-
wohnhausern.

Da das zugrunde liegende Ziel nach Reduktion
des Flachenverbrauch und der Bodenversiege-
lung als wichtiges Ziel eingeschéatzt wird, wird die
Anregung in Teilen und sinngemal} aufgenom-
men, in dem an anderer Stelle die Anforderungen
grofRzligiger gestaltet werden.

Zur Erreichung der Reduktion von Baukosten und
Flachenverbrauch lasst die Satzung die Unter-
bringung von Fahrradstellplatzen in sog. Doppel-
parksystemen zu. Die maximale Anzahl an Fahr-
radstellplatzen in Doppelparkanlagen wird in 8§ 6
Abs. 3 der Satzung geregelt, die von 50 % der
Fahrradstellplatze auf 67 % im Beschlussentwurf
erhoht wird. Dies ermdglicht es, dass Fahrrad-
Abstellraume nun so gestaltet werden kénnen,
dass auf einer Seite der Erschlieldungsgasse eines
Fahrradabstellraums ein Drittel der Fahrrader in
ebenerdigen Abstellplatzen und auf der anderen
Seite Doppelparker angelegt werden kdnnen. Im
Ergebnis kdnnen somit bis zu 67 % der Fahrrad-
stellplatze platzsparend in Doppelparkanlagen
untergebracht werden.

Dies verbessert die Flachenausnutzung der Fahr-
radraume und sichert gleichzeitig weiterhin die
Qualitatsanforderungen. Ein mafgeblicher Teil
der Fahrradabstellplatze verbleibt rein ebenerdig

-4 -




Entscheidungsvorschlage zur Neufassung der Stellplatzsatzung

und ist somit fr Personen gut nutzbar, die sich
mit der Bedienung einer Doppelstockparkanlage
schwertun. Das gefundene Verhéltnis aus Dop-
pelparksystemen und ebenerdigen Stellplatzen
stellt einen guten Kompromiss aus méglichst ef-
fizienter Flachennutzung und Qualitatsanspri-
chen dar.

Um die Qualitatsanspriiche zu sichern und eine
maoglichst komfortable, mihelose Bedienung der
Fahrradstellplatze zu ermdoglichen, wird in § 6
Abs. 3 Nr. 3 der Satzung aufgenommen, dass ,,nur
mit Kraftunterstitzung versehene Systeme zu-
lassig” sind. Hierunter fallen z.B. die weit verbrei-
teten hydraulischen  Gasdruckfedersysteme.
Weiterhin wird festgelegt, dass die Benutzung
waéahrend der laufenden Bewegung einen Kraft-
aufwand von maximal 15 kg erfordern diirfen.
Der maximal festgesetzte Kraftaufwand ent-
spricht den Anforderungen der DIN 79008-1 zu
LStationaren Fahrradparksystemen® und ist erfor-
derlich, um eine nutzerfreundliche Bedienung der
oberen Etage der Anlage mit einem zumutbaren
Kraftaufwand sicherzustellen, sodass die auch
die Unterbringung des Fahrrads in den oberen
Etagen attraktiv ist und von den Bewohner*innen
angenommen wird.

Eine Unterbringung der Mehrheit der Fahrradab-
stellplatze in Doppelparksystemen ohne entspre-
chende Systeme mit Kraftunterstiitzung ist ange-
sichts des Gewichts von Fahrradern nicht tragbar
und wirde die Ausgestaltung der Stellplatze er-
heblich schlechterstellen.

Al4

zu (4)

Wir bitten um Klarstellung, ob die Besucherpark-
platze als 10. Teil der Gesamtstellplatze eben-
falls in einem Uberdachten und abschliebaren
Raum untergebracht werden miissen, oder ob
diese - wie bisher praktiziert - freizugangig und
uniberdacht nachgewiesen werden kénnen.

Die Regelung in 8§ 6 Abs. 4 der Satzung wird da-
hingehend konkretisiert, dass Besucherstell-
plétze nicht in einem abschlieRbaren Raum unter-
gebracht werden missen und keine Uberdach-
ung erforderlich ist. Die Anforderungen, die sich
an Besucherstellplatze richten sind abschlieRend
in 8 6 Abs. 4 der Satzung normiert. Die
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Besucherstellplatze sind auf dem Baugrundsttick
mit Nahe zum Eingangsbereich herzustellen und
mussen uber eine Anschlielmaoglichkeit fir den
Fahrradrahmen verfiigen.

Al5

Im Sinne der Barrierefreiheit und Vermeidung von
Missverstandnissen regen wir an, die Kopfzeile
der Tabelle nicht in griin zu farben, sondern die 4
Spalten mit den vier Farben der vier Zonen zu
hinterlegen.

Hinweis: im Titel liegt ein Tippfehler im Mafl3stab
vor.

Die Anregung wird aufgenommen.

A2 IHK Sudlicher Oberrhein

(Schreiben vom 10.02.2025)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken wuns fir Ihr Schreiben vom
16.1.2025 und die Mdglichkeit, zum Entwurf einer
Neufassung der Stellplatzsatzung fur das Stadt-
gebiet Freiburg Stellung zu nehmen. Von Seiten
der IHK Sudlicher Oberrhein mdchten wir Folgen-
des anmerken:

Zu begriiRen ist, dass Uberlegungen angestellt
werden, Bauen unburokratischer und giinstiger zu
machen. Allerdings ist nicht unbedingt sicherge-
stellt, dass durch einen geringeren Stellplatz-
schliissel auch wirklich Bewohner angezogen
werden, die einen geringeren Bedarf an KFZ-Stel-
lenplatzen haben. Die allzu leichte Argumentation
,man muss das Autofahren nur unattraktiv ma-
chen, dann nimmt die Zahl der Autos ab“ halt einer
empirischen Uberpriifung kaum Stand. So hat sich
die Zahl der in Freiburg zugelassenen Personen-
kraftwagen in den letzten zehn Jahren (bei ahnlich
steigenden Einwohnerzahlen) um knapp 9% er-
hoht — trotz der Verteuerung von Parkgebihren,
starkeren Geschwindigkeitsbegrenzungen und
Wegnahme von Autospuren.

Dies wird zur Kenntnis genommen.

Die Satzung orientiert sich an den bestehenden
Pkw-Besitzzahlen der Haushalte, die sich im
Stadtgebiet sehr stark unterscheiden (ausfihrli-
che Zahlen siehe Begriindung). In Verbindung mit
den Zielen der Satzung, das Fahrrad im Sinne ei-
ner umweltorientierte Stadtentwicklung zu for-
dern und dabei den motorisierten Individualver-
kehr zu reduzieren sowie Flachen einzusparen,
stellt die Neukonzeption der Satzung darauf ab,
die Stellplatzzahlen auf den tatsachlich vorhan-
denen, lageabhangigen notwendigen Bedarf zu
reduzieren. Es handelt sich somit um eine spar-
same Dimensionierung des Stellplatzangebots,
die nach den vorliegenden Pkw-Besitzzahlen im
Grundsatz aber immer noch bedarfsdeckend ist.

Bei der Frage der Entwicklung des Pkw-Bestands
ist die entscheidende Grol3e die Entwicklung des
relativen Werts, also die Zahl der Pkw pro Haus-
halt bzw. pro Person. Dieser ist seit ca. 20 Jahren
in Freiburg annéhernd konstant bei 390 bis 410
Pkw/1.000 Einwohner*innen - mit einer leichten
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Um zu vermeiden, dass der 6ffentliche Raum zum
Abstellen von Pkws so mehr in Anspruch genom-
men wird bzw. werden muss, sind u.E. flankie-
rende Instrumente erforderlich.

Angeregt wird, auch die neue Stellplatzsatzung
nach einem angemessenen Zeitraum zu Uberpri-
fen und zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen.

Abnahme in den letzten drei Jahren. Es liegen
keine Anhaltspunkte vor, die fur einen gegenlau-
figen Trend sprachen. Ein deutliches Unterange-
bot an Stellplatzen durch eine plo6tzliche Zu-
nahme des Pkw-Besitzes ist vor diesem Hinter-
grund nicht zu erwarten. Sollte sich widererwar-
ten in den nachsten Jahren abzeichnen, dass das
Parkraumangebot nicht ausreicht und zu einer
nicht vertretbaren Verknappung fihrt, kann zu-
dem mit Anpassungen der Stellplatzschlissel
agiert werden.

Flankierenden MalRhahmen werden ergriffen, die
Stadt Freiburg befasst sich verstarkt mit der
Frage nach Bewirtschaftung des StralRenraums
befasst. Dies erfolgt unabhangig von der Stell-
platzsatzung, da der Parkdruck in dicht bebauten
Stadtgebieten immer steigt, wenn private Stell-
platze mit Kosten belegt sind (z.B. Mietgebiih-
ren), wahrend gleichzeitig im 6ffentlichen Stra-
Renraum kostenfrei geparkt werden kann. Dieser
Effekt ist weitestgehend unabhangig von der Di-
mensionierung des privaten Stellplatzangebots
und fuahrt dazu, dass trotz vorhanden privaten
Stellplatzen der 6ffentliche StralRenraum als Ab-
stellplatz verwendet wird. Dies zeigt sich in Frei-
burg z.B. in Stadtteilen, die zu Zeiten gebaut wur-
den, in denen pro Wohnung ein Stellplatz errich-
tet werden musste und heute einen deutlich ge-
ringen Pkw-Besitz aufweisen. Dariiber hinaus
bestehen gute alternative Mobilititsangebote
(OPNV, Car-/Fahrrad-Sharing), die immer weiter
ausgebaut werden. Nicht zuletzt die Regelungen
bzgl. der Anzahl und der Qualitat der Fahrrad-
stellplatze in der Satzung selbst stellen flankie-
rende Maflnahmen fur die immer weiter stei-
gende Attraktivitat von anderer als individueller
KFZ Mobilitat dar.

Eine Evaluation der neuen Stellplatzsatzung wird
angestrebt, um bei Bedarf Anpassungen vorneh-
men zu konnen.
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A3
(Schreiben vom 16.02.2025)

ADFC Freiburg/Emmendingen/Breisgau-Hochschwarzwald

A31

Der ADFC Freiburg/Emmendingen/Breisgau-
Hochschwarzwald bedankt sich fir die Moglich-
keit zur Stellungnahme zur Neufassung der Stell-
platzsatzung. Wir begruf3en, dass die Stadt Frei-
burg mit der neuen Satzung klare Standards fir
Fahrradabstellplatze schafft. Dies ist ein wichti-
ger Schritt fur die Verkehrswende: Nur wenn
Menschen ihre Rader komfortabel, sicher und ab-
stellen kénnen, nutzen sie diese auch im Alltag.
Fehlen solche Stellplatze, wird das Rad unprak-
tisch und die Diebstahlgefahr schreckt von der
Nutzung hochwertiger Rader ab.

Wir glauben, dass diese Stellplatzsatzung eine
bedeutende Weichenstellung fur die Mobilitat
der Zukunft darstellt. Was heute beschlossen
und gebaut wird, legt den Standard fur Jahr-
zehnte fest. Nachtragliche Anpassungen sind oft
nur mit erheblichem finanziellem und organisato-
rischem Aufwand mdoglich. Daher ist es entschei-
dend, bereits jetzt hohe Standards zu setzen, um
zukunftssichere und nachhaltige Mobilitatslosun-
gen zu ermoglichen.

Dies wird zur Kenntnis genommen.

A3.2

1. Sonderradstellplatze, Fahrradanhanger und

Spezialrader

Wir begriiRen, dass der Entwurf Stellplatze fur
Sonderréder (z. B. Lastenrader) vorsieht. Die aktu-
ell vorgesehene Quote von 1 Sonderradstellplatz
pro 20 normale Fahrréader erscheint uns jedoch
angesichts der zunehmenden Nutzung von Las-
tenréadern, Fahrradanhéangern und Spezialradern
fir Menschen mit Einschrankungen zu niedrig.

Besonders Fahrradanhanger sind in vielen Haus-
halten weiterverbreitet als Lastenrader, da sie fle-
xibel einsetzbar sind, etwa fir den Kindertrans-
port oder den Einkauf. Auch Spezialrdder wie

Die Verwaltung sieht die Dimensionierung ge-
maf der vorgelegten Satzung als angemessen
an, auch wenn Lastenrader in den letzten Jahren
zahlenmafig zugenommen haben. Es ist dabei zu
bedenken, dass Lastenrader deutlich mehr Flache
bendtigen als gewdhnliche Fahrrader. Sie neh-
men mit 2,6 m2 fast das doppelte der Flache eines
gewdhnlichen Fahrradabstellplatzes ein.

In der Abwagung mit den Zielsetzungen der Sat-
zung, Flachen einzusparen, um maoglichst viele
Freiflachen zu erhalten und die Bodenversiege-
lung auf ein notwendiges Mald zu reduzieren,
kann eine Verdopplung der Flachen fir Sonder-
radstellplatze nicht durchdringen. Bei einem
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Dreirader oder Handbikes sind zunehmend Teil
der urbanen Mobilitat. Aktuell werden diese Rad-
typen in der Stellplatzsatzung nicht explizit be-
ricksichtigt. Um die Regelungen nicht unnétig zu
verkomplizieren, schlagen wir vor, die Kategorie
Sonderréder zu erweitern, sodass sie explizit auch
Fahrradanhanger und Spezialrdder umfasst, und
entsprechend in der Stellplatzquote zu beriick-
sichtigen.

Vorschlag: Die Anzahl der Sonderradstellplatze
auf mindestens 1 pro 10 normale Fahrrader anzu-
heben und dabei auch Flachen fur Fahrradanha-
nger und Spezialrader einzubeziehen.

Fahrradstellplatz pro 30 m2 Wohnflache wiirde
eine Verdopplung der Sonderradstellplatze an-
gesichts des groRen Flachenbedarfs dazu fihren,
dass letztlich kaum Flachen eingespart werden.
Dies steht den Zielen der Satzung diametral ent-
gegen und ware auch sachlich nicht gerechtfer-
tigt. Hervorgehoben werden muss, dass die Neu-
fassung der Stellplatzsatzung Uberhaupt erstma-
lig in Freiburg genaue Quantitats- und Qualitats-
anforderungen an Radabstellplatze im Woh-
nungsbau vorgibt. Dabei werden auch zum ersten
Mal Gberhaupt eigene Flachen fir Sonderrader
wie Lastenrader im Wohnungsbau ausgewiesen
und herzustellen sein, was an sich bereits eine
enorme Verbesserung der Abstellmoglichkeiten
darstellt und die Voraussetzungen schafft, um
sich z.B. an Stelle eines eigenen Pkw ein Lasten-
rad anzuschaffen.

Die Anforderungen und Richtzahlen orientieren
sich an allgemeinen Regelwerken (Forschungs-
gesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen
FGSV, Empfehlungen fir Anlagen des ruhenden
Verkehrs, Ausgabe 2023 und FGSV Hinweise
zum Fahrradparken, 2012).

Die Flachen fur Sonderrader sind zudem nicht
zum Abstellen von Fahrradanhéngern und ande-
ren Gegenstanden vorgesehen, sondern lediglich
fur Sonderrader wie Lastenrader und bemessen
sich an diesem Bedarf. Zur Deckung dieses Be-
darfs werden die vorgesehenen Flachen als aus-
reichend eingeschatzt.

A.33

2. Doppelstockparksysteme — Benutzerfreundlich-
keit

Die Satzung sieht vor, dass maximal 50 % der
Fahrradstellplatze in Doppelstockparksystemen
untergebracht werden dirfen. Dies kann eine
sinnvolle Flacheneffizienz bieten, birgt jedoch
Herausforderungen in der Nutzung.

Die Neufassung der Stellplatzsatzung hat neben
den verkehrspolitischen Zielen auch das Ziel Fl&-
chen wo mdglich einzusparen. Vor diesem Hin-
tergrund sind alle Auflagen fir die Bauherren
sparsam zu dimensionieren. Ein Erhdhen der An-
forderungen der bereits im Satzungsentwurf
qualitativ gut ausgestalteten Fahrradabstell-
platze, die auch in quantitativer Hinsicht zur
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Doppelstockparksysteme sind fir viele Menschen
schwer bedienbar, insbesondere fir altere Perso-
nen und fir Nutzende von Pedelecs, die deutlich
schwerer sind als normale Fahrrader. Die Praxis
zeigt, dass die obere Reihe nur widerwillig von
Radfahrenden angenommen wird und sie oft so-
gar auf die Nutzung dieser Stellplatze verzichten —
was natrlich nicht Sinn der Sache sein kann.

Vorschlag: Der Anteil der Stellplatze in Doppel-
stockparksystemen sollte weiter reduziert wer-
den, um barrierefreie Alternativen zu fordern. Er-
ganzend sollte in der Satzung, vorgegeben wer-
den, dass nur mechanisch oder gasdruckunter-
stutzte Doppelstockparksysteme zugelassen sind,
um ein Mindestmald an Nutzendenfreundlichkeit
zu gewadbhrleisten.

Forderung des Fahrrads mit einem Fahrradab-
stellplatz je 30 m2 Wohnflache ausreichend
grofRzligig bemessen sind, wirde zu einer unver-
haltnismaRigen Erhéhung des Flachenver-
brauchs fir die Fahrradstellplatze fuhren, die au-
Rer Verhaltnis zu dem zusatzlichen verkehrspoli-
tischen Nutzen steht. Es mag sein, dass ebener-
dige Stellplatze von Nutzer*innen favorisiert
werden und noch komfortabler in ihrer Benut-
zung sind, die oberen Stellplatze in Doppelstock-
parksystemen sind grundsatzlich aber genauso
geeignet und lassen sich gerade mit z.B. hydrau-
lischer Unterstitzung ohne gréReren Kraftauf-
wand bedienen. Die entsprechende Forderung
nach einer Kraftunterstiitzung, sodass maximal
ein Kraftaufwand von 15 kg wahrend der laufen-
den Bewegung aufgebracht werden muss, si-
chert eine komfortable Nutzung mit lediglich ge-
ring aufzubringendem Kraftaufwand. Sie ent-
spricht den Anforderungen der DIN 79008-1 zu
LStationaren Fahrradparksystemen®.

Als mittelbare Folge lasst sich zudem festhalten,
dass sich eine rein ebenerdige Ausgestaltung al-
ler Fahrradstellpléatze auch erheblich negativ auf
die Baukosten niederschlagen wirde und nicht
mit dem stadtebaulichen Ziel vereinbar ist, be-
zahlbaren Wohnraum durch eine moglichst effizi-
ente Flachennutzung zu schaffen. .

Basierend auf anderen eingegangen Anregungen
wird die Satzung in diesem Punkt stattdessen an-
gepasst, indem bei 8§ 6 Abs. 3 der Satzung der
Maximalwert von 50 % der Fahrradstellplatze in
Doppelparksystemen auf 67 % erhoht wird. Dies
ermoglicht, dass ein Fahrradabstellraum nun so
gestaltet werden kann, dass auf einer Seite der
ErschlieBungsgasse eines Fahrradabstellraums
ebenerdige Abstellplatze und auf der anderen
Seite Stellplatze in Doppelstockparksystemen
angelegt werden. Im Ergebnis werden bei Inan-
spruchnahme des Maximalwerts also 33% der
Parkflachen ebenerdig und 67% in Doppelstock-
anlagen untergebracht.
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Diese MalRnahme verbessert die Flachenausnut-
zung der Fahrradrdume erheblich — und sichert
weiterhin die Qualitdtsanforderungen, indem ein
Teil der Radabstellplatze rein ebenerdig verbleibt
und fur Personengruppen gut nutzbar ist, die sich
mit der Bedienung einer Doppelstockparkanlage
schwertun. Damit wird ein vertraglicher Kompro-
miss aus moglichst effizienter Flachennutzung
unter Erhalt der Qualitatsanspriche erzielt.

Die Anregung beziglich konkretisierender Vor-
gaben zur Art der Doppelstockparksysteme wird
aufgenommen. Die Satzung wird hier erganzt um
die Vorgabe, dass nur mit Kraftunterstiitzung ver-
sehene Systeme (z.B. Gasdruckfedersysteme) zu-
lassig sind. Dies Uberlasst den Bauherren die
technologieoffene Auswahl unter den zur Verfi-
gung stehenden Systemen im Rahmen ihrer Bau-
freiheit. Gleichzeitig stellt die Regelung jedoch
auch eine komfortable Nutzung sicher und dass
die Anlagen angenommen werden.

A4 VCD Regionalverband Sudbaden e.V.

(Schreiben vom 20.02.2025)

A41

Ein Pluspunkt der neuen Satzung ist ihre feine
Granularitat. Die detaillierte Zonierung ermdglicht
es, die individuellen stadtebaulichen und geogra-
fischen Gegebenheiten in den verschiedenen
Stadtteilen prazise zu bericksichtigen. Dadurch
kénnen Stellplatzvorgaben passgenauer an den
tatsachlichen Bedarf angepasst werden, anstatt
nach einem einheitlichen Schlissel vorzugehen.

Positiv hervorzuheben ist auch die verbesserte
Bertcksichtigung des Fahrradverkehrs: Fahrrad-
stellplatze werden kinftig gleichrangig zu Kfz-
Stellplatzen behandelt. Dies starkt die Wahlfrei-
heit der Verkehrsmittel und trégt zu einer umwelt-
freundlicheren Mobilitdt bei. Die vorgesehenen
Qualitatsstandards fur Fahrradabstellplatze erfil-
len dabei zentrale Kriterien aus den VCD-Check-
listen fur Fahrradparken und Stellplatzsatzungen

Dies wird zur Kenntnis genommen.
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Auf den nachfolgenden Seiten bezieht sich unser
Feedback auf folgende Aspekte:

e Wir sehen verschiedene Verbesserungsmog-
lichkeiten in der Bestimmungsmethodik, in
welche Zone ein gegebenes Gebiet fallt.

o Mit der Klimawandelbedingten Erwéarmung der
Stadt sollte das Thema Klimawandelanpas-
sung ebenso in die Stellplatzsatzung Einzug
finden.

o Konkrete Vorschlage zur Verbesserung der Er-
reichbarkeit und Sicherung der Fahrradstell-
platze.

A42
Methodik zur Bestimmung der Zonen

PKW-Besitzzahlen sollten schwécher in die Ge-
wichtung eingehen

Gerade bei Umzlgen in eine neue Umgebung
bauen Menschen ihre Gewohnheiten neu auf und
sind daher offener dafir, ihre Alltagsmobilitéat auf
den Umweltverbund umzustellen. Die Verfiigbar-
keit von KFZ-Stellplatzen in unmittelbarer Gebau-
denahe fuhrt, trotz einer guten Anbindung an das
Bahnnetz oder Fahrradnetz, dazu, dass der bereits
vorhandene PKW weiterhin als priméares Fortbe-
wegungsmittel verwendet wird. Die Nichtverfuig-
barkeit eines solchen KFzZ-Stellplatzes hingegen
fahrt, bei gleichzeitiger Verfigbarkeit von Alter-
nativen und Parkraumbewirtschaftung, zu einem
nachhaltigen Umstieg auf den Umweltverbund.

Ein niedrigerer Stellplatzschliissel fihrt somit zu
einem geringeren PKW-Besitz. Diesen Effekt
muss Freiburg sich zunutze machen und daher die
Methodik dahingehend anpassen, dass mehr Ge-
biete in KFZ-Stellplatzreduzierte Zonen fallen.

Das OPNV-Angebot sollte starker in die Ge-
wichtung eingehen

Bei der Bestimmung der Zonen sollte das beste-
hende OPNV-Angebot starker in die Gewichtung
eingehen, da eine gute Anbindung an den

Die Methodik zur rdumlichen Einteilung der Zo-
nen und Festsetzung der Werte ist in ihren
grundlegenden Zigen in der Begriindung erlau-
tert. Im Wesentlichen besteht die Systematik da-
rin, das Stadtgebiet in vier Zonen aufzuteilen, die
dem unterschiedlichen Pkw-Besitz, dem jeweili-
gen OPNV- und Carsharing-Angebot sowie der
Néhe zum Stadtzentrum Rechnung tragen. In
Kombination mit sozio-demografischen Aspekten
(ua. dem Haushaltseinkommen) bestimmen
diese Faktoren malRgeblich den Pkw-Besitz.

Der Begriindung wiederum liegen ausfiihrliche
Uberlegungen zu den jeweiligen Zonierungen
und Stellplatzschliissel zu Grunde, die zusam-
mengefasst zu Teilen in der Evaluations-Druck-
sache (DS G-22/047) nachgelesen werden kon-
nen, aber vollumfanglich nicht ausgefuhrt wer-
den konnten. Daher werden im Folgenden einige
Aspekte néher erlautert.

Zusatzlich zu den Evaluationsergebnissen bilde-
ten folgende Aspekte die Grundlage fir eine
Uberarbeitung der Stellplatzsatzung:

e eine rAumlich und sozio-demographisch diffe-
renzierte Datenanalyse zum tatséchlichen
Pkw-Besitz der Haushalte,
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offentlichen Nahverkehr die Notwendigkeit eines
eigenen PKW reduziert.

Ein Beispiel hierfur ist der Stadtteil Landwasser,
der trotz seiner hervorragenden Anbindung durch
zwei Stadtbahn-Haltestellen (,,Diakoniekranken-
haus“ und ,Freiburg Moosweiher” sowie die S-
Bahn-Station ,Freiburg-Landwasser” in Zone 2
eingestuft wird, wahrend vergleichbare Gebiete in
Zone 1 fallen. Angesichts der schnellen und dich-
ten Taktung des OPNV erscheint diese Einord-
nung nicht nachvollziehbar.

Ein &hnlicher Fall liegt bei den Studierenden-
wohnheimen der Technischen Fakultat vor. Ob-
wohl sie direkt an die S-Bahn-Haltestelle ,,Messe*
und die Stadtbahnhaltestelle ,, Technische Fakul-
tat* angebunden sind, wurden sie in Zone 2 einge-
stuft. Ein Stellplatzschlissel der Zone 2 kdnnte
hier zu einer unnétigen Uberversorgung an KFZ-
Stellplatzenfihren. Zu beachten ist hier auch die
soziodemografische Struktur der Siedlung:Studie-
rende nutzen Uberdurchschnittlich oft das Fahrrad
— die Anzahl der tatséchlich notwendigen Fahr-
radstellplatze ist hier besonders hoch.

Um eine flacheneffiziente und auf die Bevolke-
rungsstruktur angemessene Stadtentwicklung zu
gewahrleisten, sollte die Erreichbarkeit des OPNV
starker gewichtet werden und die Einteilung der
Zonen entsprechend Uberarbeitet werden.

Die Anbindung an das Fahrradnetz sollte be-
rdcksichtigt werden

Viele der Zonen liegen entlang bestehender Rad-
vorrangrouten, zukinftiger Radschnellwege und
Radrouten Ortschaft. Sie sind also hervorragend
an Infrastruktur angebunden, welche auf Nicht-
KFZ-Verkehr ausgerichtet ist. Trotzdem wird die-
ser Aspekt in der Methodik zur Zonierung nicht be-
ricksichtigt. Viele solcher Gebiete werden trotz
der guten Anbindung als Zonentyp 2, 3 oder gar 4
eingestuft. Die Qualitat der Anbindung an Fahrra-
dinfrastruktur hat allerdings einen maf3geblichen
Effekt auf den Besitz von PKW und Fahrradern.
Daher sollte die Anbindung an Fahrradinfrastruk-
tur zu einer Erhéhung der notwendigen

e eine umfassende Recherche zu Best-Practice-
Beispielen aus anderen Stadten und Stadt-
staaten in Deutschland,

e Recherche von einschlagiger Fachliteratur
(Belege siehe unten)

o politische Beschlisse in den Bereichen Klima-
schutz, Mobilitatswende, Blrokratieabbau und
kostenguinstiges Wohnen und

e mehrere in Planung befindliche (Modell-
)Wohnbauprojekte, die detaillierte Mobilitats-
vorgaben einforderten und unter hohem Fla-
chendruck standen (Bsp. Kleineschholz, Diet-
enbach).

Die rdumliche Datenanalyse ergab, dass der
durchschnittliche Pkw-Besitz in Freiburg bei rund
0,6 Fahrzeugen pro Wohneinheit liegt, jedoch
stark lageabhangig ist. Es wurde zudem deutlich,
dass die Qualitat einer Lage nicht allein durch die
(")PNV-Anbindung bestimmt wird, sondern auch
durch weitere Faktoren wie Nahversorgung, Car-
sharing-Angebote und die Nahe zur Innenstadt.

Die sozio-demographische Analyse fuhrt zu einer
weiteren Erkenntnis: Wie sowohl in bundeswei-
ten Studien (MID) als auch der Freiburger Blrge-
rumfrage von 2018 gezeigt, belegt, hangt der
Pkw-Besitz maf3dgeblich vom Einkommen ab. Je
hoher das Haushaltseinkommen, desto mehr
Fahrzeuge gibt es. Dies fuhrt dazu, dass auch in
hervorragend angebundenen Lagen ein Pkw-Be-
sitz auftritt, der in gewissem Mal3e unabhéngig
von Offentlichen Mobilitdtsangeboten ist. Der ei-
gene Pkw ist in diesem Zusammenhang nicht nur
als neutrales Verkehrsmittel sondern auch als
Besitzgegenstand zu sehen. Aus diesem Grund
wird der Argumentation, dass eine ,,Nichtverfiig-
barkeit eines solchen KFzZ-Stellplatzes [..] bei
gleichzeitiger Verfugbarkeit von Alternativen und
Parkraumbewirtschaftung, zu einem nachhalti-
gen Umstieg auf den Umweltverbund fuhrt*
nicht, bzw. nur wenig, gefolgt.

Die in der Anregung gegebenen Vorschlage zur
Zoneneinteilung wurden im Grundsatz so
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Fahrradstellplatze und eine Verminderung der
notwendigen KFZ-Stellplatze fihren.

Beispiele hierfiir finden sich bereits jetzt in den
Stadtteilen Waldsee und Ebnet (Zonen 2 und 3):
Hier existiert bereits die Radvorrangroute FR1 und
es ist ein Radschnellweg geplant. Ein weiteres
Beispiel findet sich in Z&hringen (Zone 2), wo sich
der RS6 bereits in den finalen Planungsphasen
befindet.

Zusatzlich sollte die Zonierung der anliegenden
Gebiete zum Zeitpunkt der Planfeststellung ange-
passt werden, nicht erst zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung der Fahrradinfrastruktur, um den Bauher-
ren so frih wie mdglich Planungssicherheit tber
die Anzahl und Art der notwendigen Stellplatze
zu geben.

durchgefihrt. Basis fur die Einteilung der Zonen
ist die Anbindung an den OPNV, dies zeigen bun-
desweite Untersuchungen und die Fachliteratur
als wichtigste EinflussgrofRe auf. Weiterhin ist ein
gutes Carsharing-Angebot unabdingbar. Die
Qualitat der Radverkehrsanbindung wird pau-
schal, und nicht bezogen auf einzelne Teilrouten
des Radverkehrs berlcksichtigt (Zone 1: < 3.000
m zum Stadtzentrum, was bei einer typischen
Fahrrad-Durchschnittsgeschwindigkeit inkl. not-
wendiger Stopps einen Zeitbedarf von ca. einer
Viertelstunde bedeutet, Zone 2 und 3: hier reicht
es aus, wenn das Gebiet Teil des geschlossenen,
inneren Stadtgebiets ist).

Zu Grunde gelegte Fachliteratur:
o Hopfner, Karin: Ruhende Mobilitat, Strategien

von Land und Kommune zur Qualifizierung
des Stellplatzes im Geschosswohnungsneu-
bau mit Fokus auf Baden-Wiurttemberg. Dis-
sertation, Technische Universitat Berlin, 2021

e Matullat, Julia und Gertz, Carsten: Pkw-
Besitzmodell zur Abschatzung des zu erwar-
tenden Stellplatzbedarfs fur Wohnbaupro-
jekte. Stral3enverkehrstechnik 04/2024

e LK Argus: Untersuchung von Stellplatzsat-
zungen und Empfehlungen fir Kostensenkun-
gen unter Beachtung moderner Mobilitats-
konzepte, BBSR Forschungsinitiative Zukunft
Bau, Untersuchung vonStellplatzsatzungen,
im Auftrag des Bundesinstituts fir Bau-,
Stadt- und Raumforschung, 30. Juli 2015

e VCD: Intelligent mobil im Wohnquatrtier,
Handlungsempfehlungen fir die Wohnungs-
wirtschaft und kommunale Verwaltungen,
Berlin 2019

e Institut der deutschen Wirtschaft Koln e.V.
Hrsg., Deschermeier et. al., Stellplatze im
Wohnungsbau, im Auftrag der BDP Immobili-
enentwicklung GmbH, Kéln. Kéln 2023

o Hekler, M. & Gertz, C. (2024): Pkw-Besitz im
Wohnungsbau: Eine Fallstudienanalyse von
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Mobilitdtskonzepten in Neubauquartie-
ren.Stiftung ,Lebendige Stadt*. Hamburg.

A4.3
Klimawandelanpassung

Schwammstadt-Prinzipien in der Stellplatzsat-
zung verankern

Angesichts der Klimawandel-bedingten stérke-
ren Erwarmung der Stadt sollten in der Stell-
platzsatzung auch Vorgaben zur Begriinung der
PKW-Stellplatze festgeschrieben werden. Para-
graph 8 6 Anforderungen an die Errichtung und
Erhaltung von Stellplatzen sollte daher zuséatzlich
Anforderungen an die bauliche Gestaltung von
Stellplatzen enthalten. In Anlehnung an die Stell-
platzsatzung der Stadt Leipzig (Link) sollten min-
destens folgende Aussagen enthalten sein:

1. Ebenerdige, nicht unterbaute Stellplatze und
ihre Zufahrten sind wasserdurchléssig zu befesti-
gen, soweit stadtebauliche bzw. bautechnische
Grunde oder Belange des Grundwasserschutzes
und der Barrierefreiheit nicht entgegenstehen.

2. Ebenerdige, nicht unterbaute Stellplatzanlagen
sind mit einem breiten, intensiv begriinten
Pflanzstreifen einzufassen. Bei Stellplatzanlagen
mit mehr als 20 Stellplatzen ist dieser Pflanz-
streifen allseitig mit einer Mindestbreite von zwei
Metern zu versehen. Der Pflanzstreifen ist mit
standortgerechten Gehdlzen durchgangig fach-
gerecht zu begriinen und fachgerecht zu pflegen.

3. Je angefangene 4 Stellplatze ist ein standort-
gerechter, hochstammiger Laubbaum mit einer
begrinten Baumscheibe zu planen. Bei einer
Stellplatzanlage von mehr als 20 Stellplatzen
sind gegen Verdichtung geschiitzte, moglichst
begrinte Baumscheiben vorzusehen, die jeweils
mindestens der Grol3e eines Stellplatzes entspre-
chen. Die erforderlichen Baumscheiben sind zwi-
schen den Stellplatzen mit Regenwasserabfluss
zu den Baumstandorten anzuordnen. Die Baume
sind fachgerecht zu pflanzen und zu unterhalten.

Die zusétzliche Regelung von MalRnahmen zur
Klimawandelanpassung wurde im Rahmen der
Satzungsaufstellung geprtft und aus rechtlichen
und sachlichen Grinden bewusst nicht vorge-
nommen.

Aus rechtlicher Sicht sind die vorgeschlagenen
MalRnahmen weitestgehend nicht von der
Rechtsgrundlage des § 74 Abs. 2 LBO gedeckt.
Der Erlass von Satzungen als Gesetze im materi-
ellen Sinn ist Kommunen als Ausfluss der Gewal-
tenteilung nur gestattet, wenn und soweit der
parlamentarische Gesetzgeber hierfir explizit
eine Satzungserméachtigung vorsieht. Dies be-
deutet, dass keine Regelungen getroffen werden
durfen, zu deren Erlass keine Ermé&chtigungs-
grundlage besteht. So liegt der Fall hierim Bezug
auf die vorgebrachten MaRnahmen.

In Baden-Wirttemberg erméachtigt § 74 Abs. 2
der Landesbauordnung zum Erlass einer Stell-
platzsatzung und eigene Regelungen fiir das Ge-
meindegebiet zu treffen, soweit diese in § 74 Abs.
2 LBO aufgefiuhrt sind. Vorliegend wurde z.B. da-
von Gebrauch gemacht, die Stellplatzverpflich-
tung nach 8 74 Abs. 2 LBO einzuschranken, die
Herstellung von Stellplatzen tber die in 8 5 der
Satzung normierte Obergrenze hinaus zu unter-
sagen sowie die Ausgestaltung und Anzahl von
Fahrradstellplatzen zu regeln.

Die Stellplatzsatzung ist eben gerade keine Ge-
staltungssatzung, sondern regelt schlank und
stringent den Umgang der Stadtverwaltung mit
den Verpflichtungen aus § 37 LBO. Wenn die
Stellplatzsatzung eine solche ,reine* Satzung
nach 8 74 Abs. 2 LBO bleiben soll, dann sind die
umweltschutzrechtlichen Erganzungen in dem
Sinne ein Fremdkdrper, als sie —wenn tberhaupt
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Sie mussen bei Verlust durch Neupflanzungen
ersetzt werden.

4. Nicht Uberbaute Tiefgaragenflachen und Da-
cher von Parkhausern, Parkdecks und Parkpalet-
ten sind fachgerecht zu begriinen und/oder fir
die Anlage von Solaranlagenzu nutzen.

aus 8 74 LBO begrtindbar — gestalterische Vorga-
ben enthalten, also wenn dann eine Rechts-
grundlage in § 74 Abs. 1 LBO finden kdnnten,
aber keine in § 74 Abs. 2 LBO. Wenn gestalteri-
sche Regelungen eingefiigt werden sollen, be-
durfte es hierfir auch einer entsprechenden ge-
stalterischen Begriindung.

Vorgaben zu Materialitdt und Wasserdurchlas-
sigkeit, Pflanzgebote sowie Vorgaben zur Ausge-
staltung von baulichen Anlagen wéren zudem
auch im Hinblick auf den mit ihnen verbundenen
enormen Verwaltungs- und Birokratieaufwand
kritisch zu betrachten. Ahnliche Regelungen in
anderen Bundeslandern bestétigen den enormen
zusatzlichen Kosten- und Prufaufwand derartiger
Regelungen. Sie gehen damit einher, dass mit je-
dem Bauantrag zusatzlich ein sogenannter Frei-
flachengestaltungsplan und ggf. die Darstellung
der Grundstiicksentwasserung eingereicht wer-
den muss, in dem u.a. all jene Pflanzgebote und
die verwendeten Materialien der Bauteile aufge-
fihrt und von der Baurechtsbehérde gepriift wer-
den missten, was aufler Verhaltnis stehen
durfte.

A4.4

Erreichbarkeit und Sicherung von Fahrradstell-
platzen

Schwere Lastenfahrrader missen ebenerdig er-
reichbar sein

Laut dem Entwurf der Stellplatzsatzung 8 6 Ab-
satz 3 Satz 3 diurfen notwendige Fahrradstell-
platze auch ein Geschoss unter oder Uber der 6f-
fentlichen Verkehrsflache angeordnet werden,
wenn sie mit einer Rampe erreichbar sind. Gerade
Sonderfahrrader im Sinne von 8§ 3 Absatz 2 kom-
men allerdings in den verschiedensten Formen
und Gewichten vor und sind daher zu sperrig oder
zu schwer, um sie eine Rampe hochzuschieben -
besonders im alltaglichen Einsatz. Stellplatze fiir
Sonderfahrrader sollten immer ebenerdig von der
offentlichen Verkehrsflache aus erreichbar sein.

Abstellplatze fir Lastenrdder nehmen sehr viel
Flache ein (siehe hierzu die ausfuhrliche Begrin-
dung unter Ziffer A.3.2). Die Erfahrung aus vor-
handenen Bauprojekten zeigt, dass Flachenan-
spriche von Sonderfahréadern so erheblich sein
kénnen, dass diese ebenerdig nicht ohne Verlust
an Wohnflache untergebracht werden kdnnen. In
der Folge miussten wertvolle Flachen im Erdge-
schoss der Gebaude, die oftmals auch barrierefrei
sehr gut zu erreichen sind, nicht zu Wohnzwe-
cken oder gewerblichen Zwecken genutzt wer-
den, sondern zur Unterbringung der Lastenrader.
Neben den gewohnlichen Fahrradstellplatzen
mussen mit Nahe zum Eingangsbereich zudem
bereits die Besucherstellplatze untergebracht
werden.
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Daher schlagen wir vor, dass diese Ausnahmere-
gelung nicht fur Sonderfahrradstellplatze gilt.

Die Neufassung der Stellplatzsatzung zielt da-
rauf ab, Flachen einzusparen und ist daher so
konzipiert, dass sie ein vertragliches Mal3 aus ver-
kehrspolitischen Forderungen und zumutbaren
Einschrankungen, Flachenverbrauch und Kosten-
aufwand darstellt. Den Bautragern aufzugeben,
samtliche Sonderradstellplatze ebenerdig unter-
zubringen, Ubersteigt das Zumutbare. Diverse
Modelle sind zudem mit einem Elektromotor aus-
gestattet, sodass auch Steigungen problemlos
tberwunden werden kdnnen.

Hervorzuheben ist zudem, dass mit der Neufas-
sung der Stellplatzsatzung Uberhaupt erstmalig
in Freiburg mit den Sonderradstellplatzen eigene
Abstellmoglichkeiten fur Lastenrader geschaffen
werden. Insofern ist die Regelung an sich bereits
eine enorme Verbesserung des Status Quo und
schafft eine wichtige Voraussetzung fuir Bewoh-
ner*innen, um sich ein Lastenrad anschaffen zu
konnen.

A45

Die Anzahl der notwendigen Fahrradstellplatze
soll nicht reduzierbar sein

In dem Entwurf der Stellplatzsatzung § 8 Absatz
1 Satz 1 wird eine Verringerung der Zahl der er-
forderlichen Stellplatze erméglicht. Wir schlagen
vor, dass eine Verringerung nur fir KFZ-Stell-
platze maoglich ist, nicht jedoch fir Fahrradstell-
platze.

Die in § 8 der Satzung vorgesehene Regelung er-
maoglicht es, in atypischen und begriindeten Ein-
zelféllen abweichend von den allgemeingultigen
Regelungen der Satzung zu entscheiden. Die Re-
gelung sichert damit die notige Flexibilitat, um
besonderen und begrindeten Fallen gerecht zu
werden.

Das Verwaltungsrecht und insbesondere das
Baurecht enthélt typischerweise derartige Er-
messensnormen, um den speziellen Fallkonstel-
lationen des jeweiligen Einzelfalls gerecht wer-
den zu kédnnen und Ausnahmen zuzulassen, die
sachlich geboten sind oder deren Versagung
schlichtweg unverhéltnisméaRRig waéaren. Mit der
Neukonzeption der Stellplatzsatzung werden
pauschale Regelungen fir das gesamte Stadtge-
biet getroffen. Eine Ausnahmeregelung fur atypi-
sche Sonderfalle ist daher erforderlich, um diese
zu einem Interessensausgleich zu bringen.
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A5
(Schreiben vom 18.02.2025)

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz

Aus Sicht des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald bestehen gegen die vorliegenden
Stellplatzsatzung mit einer weiteren Reduzierung
der notwendigen Stellplatze fir Wohnungen Be-
denken, da hierdurch eine weitere Verlagerung
des parkenden Verkehrs auf die angrenzenden
Kreisgemeinden zu befiirchten ist.

Durch die nochmals reduzierte Stellplatzver-
pflichtung im Bereich der Stadt Freiburg ist eine
zunehmende Verlagerung des parkenden Ver-
kehrs insbesondere auf die Gemeinde Merzhausen
zu beflrchtet, da fur die angrenzenden Bereiche in
der Stadt Freiburg lediglich eine Stellplatzanzahl
von 0,5 bzw. 0,3 vorgesehen ist.

Nach Rucksprache mit der Gemeinde Merzhausen
findet aufgrund der heute schon reduzierten An-
zahl an notwendigen Stellplatzen bereits eine
Verlagerung des parkenden Verkehrs auf das Ge-
biet der Gemeinde Merzhausen statt. Dies wirde
zukunftig durch die nun vorgesehene weitere Re-
duzierung der notwendigen Stellplatze noch ver-
scharft.

Aus der Stellplatzsatzung und den beigefligten
Unterlagen geht nicht hervor, dass sich die Stadt
Freiburg mit einer Verlagerung des parkenden
Verkehrs auf die angrenzenden Kreisgemeinden
befasst und in die Abwéagung einbezogen hatte.
Aus Sicht des Landratsamtes ist dies zwingend er-
forderlich.

Eine Beteiligung der betroffenen Kreisgemeinden
wie Merzhausen, Gundelfingen, usw. im Rahmen
des Verfahrens zur Aufstellung der Stellplatzsat-
zung ist nach unserer Prifung nicht erfolgt, ob-
wohl hierdurch deren Belange beriihrt sein kon-
nen. Wir halten dies jedoch fir erforderlich.

Die Methodik der neukonzeptionierten Stellplatz-
satzung ist im Grundsatz auf eine bedarfsde-
ckende Planung ausgerichtet. Dies bedeutet,
dass durch die Satzung gerade keine Verknap-
pung des Parkplatzangebots stattfindet, die zu
einer Verlagerung des ruhenden Verkehrs flihren
koénnte. Stattdessen findet vielmehr eine Anpas-
sung der notwendig herzustellenden Stellplatze
auf den erforderlichen Bedarf statt, die nach den
vorhandenen Pkw-Besitzzahlen richtet, die in den
letzten Jahren der Studie ,,Mobilitat in Deutsch-
land“ zufolge in Freiburg sogar leicht riicklaufig
sind.

Unter anderem deswegen ist nicht anzunehmen,
dass die Neufassung der Stellplatzsatzung mit ei-
nem Parkdruck tiberhaupt und insbesondere auch
nicht mit einem Parkdruck auf Nachbargemein-
den oder einem Verlagerungseffekt einhergeht.
Die betroffenen angrenzenden Stadtteile sind zu-
dem weitestgehend bebaut, sodass nur durch
Nachverdichtungen von den verminderten Stell-
platzschliisseln der Satzung tberhaupt Gebrauch
gemacht werden kann.

Bei der Festlegung der Stellplatzschliissel wird
eine sparsame, aber ausreichende Dimensionie-
rung der Stellplatze geregelt, die ein vertragli-
ches Mal3 darstellt. Die verminderten Stellplatz-
schliissel der Satzung sind daher so konzipiert,
dass sie weder flr das Stadtgebiet Freiburg noch
fir die Nachbargemeinden mit einem erheblichen
Parkdruck auf den 6ffentlichen StralRenraum ein-
hergehen. Der Landesgesetzgeber geht mit sei-
ner Regelung des § 37 Abs. 3 S. 2 LBO dagegen
viel weiter, indem er in der Abwagung Vorhaben
zur nachtraglichen Schaffung von Wohnraum
ganzlich von der Stellplatzherstellung befreit.

Der Pkw-Besitzgrade unterscheidet sich im Frei-
burger Stadtgebiet zudem sehr deutlich, er reicht
von 0,4 Pkw/Haushalt in Stadtteilen wie Vauban,
Stuhlinger oder Innenstadt dber 0,6 fiir grofiere
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Teile des inneren Stadtgebiets bis hin zu 0,8 in St.
Georgenund 1,1 - 1,2 in den Ortschaften am Tu-
niberg (ausfihrliche Zahlen und Karte tber den
Pkw-Besitz siehe Begrindung).

Diesen unterschiedlichen Pkw-Besitz nimmt die
Zonierung auf. Hierdurch werden die Belange der
Nachbargemeinden ausreichend bericksichtigt,
auf die an dieser Stelle im Einzelnen noch einge-
gangen wird:

Gemeinde Merzhausen:

Die Stellungnahme der Gemeinde (siehe Punkt
A.7.1) wurde bertcksichtigt, in dem der an Merz-
hausen angrenzende Teil der Unterwiehre-Sid
(abgesehen vom dem Baublock, der direkt an der
Stadtbahnhaltestelle liegt) von Zone 1 auf Zone
2 hochgestuft wird. Damit entsteht angrenzend
an Merzhausen eine gut an den vorhandenen
Pkw-Besitz im Stadtgebiet Freiburg angepasste
Zonierung, die von der niedrigsten Zone 1 direkt
an der Stadtbahnhaltestelle bis zu Zone 3 mit ei-
nem Stellplatzschliissel von 1,0 fur frei finanzier-
ten bzw. 0,8 fir geférderten Wohnungsbau
reicht. Dass es hierdurch zu einem zusatzlichen
Parkdruck im Gemeindegebiet Merzhausen
kommt, erscheint angesichts der Pkw-Besitzzah-
len des Gebiets ausgeschlossen.

Gemeinde Gundelfingen

Diese Gemeinde grenzt an die Zonen 2 und 3 an.
Der Pkw-Besitz im angrenzenden Stadtteil Zah-
ringen betragt 0,7 Pkw/Haushalt und unter-
schreitet somit im Durchschnitt sogar die Stell-
platzschlissel der Zonen 2 (0,8 frei finanziert/0,8
geforderter Wohnungsbau) und Zone 3 (1,0/0,8).

Daneben erscheinen Verlagerungseffekte auf das
Gemeindegebiet Gundelfingen bereits deshalb
abwegig, weil sich an den Gemarkungsgrenzen
nahezu keine Wohnbebauung befindet, von der
aus der ruhende Verkehr auf das angrenzende
Gemeindegebiet drangen kdnnte. Im Industriege-
biet Nord schliel3t der Gebietscharakter Wohn-
siedlungen aus, in Verlangerung nach Osten
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befindet sich die B3 und der Park- and Ride Platz
an der Gundelfinger Stral3e sowie eine grof3e
Schrebergartenanlage an den Gemarkungsgren-
zen. Gebietsentwicklungen sind nicht auszu-
schlielRen, z.B. die Planung zu ,,Zahringen Nord“,
waren dann jedoch auch wieder mit einem eigen-
standigen Verkehrskonzept und einer bauplane-
rischen Abwagung verbunden.

Gemeinde Kirchzarten:

Der Bereich ,Neuhduser* grenzt bezuglich der
Stellplatzsatzung an die Zonen 3 und 4 an. Hier
gilt ein Stellplatzschliissel 1,0 fiir frei finanzierten
bzw. 0,8 fur geférderten Wohnungsbau, was fir
die dort vorhandenen Pkw-Besitzzahlen gut aus-
reicht (siehe auch Begrindung). Von Verlage-
rungseffekten ist daher nicht auszugehen.

Andere Gemeinden

Alle anderen Gemeinden sind im Grunde so weit
entfernt von den Siedlungsgebieten der Stadt-
teile Freiburgs, dass nicht von direkten Parkraum-
verlagerungen auszugehen ist, die von der zu-
grundeliegenden Neukonzeption der Stellplatz-
bemessung ausgehen. In diesen Randbereichen
entsprechen die Stellplatzschliissel ohnehin wei-
testgehend den landesweit geltenden Regelun-
gen.

A.6 Gemeinde Merzhausen

(Schreiben vom 14.02.2025)

A6.1

Durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald wurden wir darauf aufmerksam gemacht,
dass die Stadt Freiburg den Erlass einer Stell-
platzsatzung plant. Aufgrund der geografischen
N&ahe zwischen Merzhausen und der Stadt Frei-
burg ist davon auszugehen, dass diese Satzung
auch Auswirkungen auf unsere Gemarkung haben
wird.

In der Vergangenheit mussten wir im nérdlichen
Teil Merzhausens feststellen, dass unsere An-
wohner kaum noch Parkmoéglichkeiten im

Die Neufassung der Stellplatzsatzung sieht von
der Methodik her im Grundsatz eine bedarfsde-
ckende Planung vor, so dass nicht davon ausge-
gangen wird, dass Parkdruck auf die Nachbarge-
meinden verlagert wird. Dies bedeutet, dass
durch die Satzung gerade keine Verknappung des
Parkplatzangebots stattfindet, die zu einer Verla-
gerung des ruhenden Verkehrs fihren kdnnte.
Stattdessen findet vielmehr eine Anpassung der
notwendig herzustellenden Stellplatze auf den
erforderlichen Bedarf statt.
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offentlichen Verkehrsraum fanden. Neben ande-
ren Griinden war auch das Parkverhalten der An-
wohner aus dem Freiburger Stadtteil Vauban hier-
fur mitverantwortlich. Auch wenn dieser Stadtteil
seinerseits als nahezu autofrei geplant und ange-
legt war, zeigte sich sehr schnell, dass dies mit der
Realitat nicht mithalten konnte.

Auch wenn wir es aus Umwelt- und Klimage-
sichtspunkten sehr begriiRen wirden, wenn mehr
Anwohner auf den OPNV oder Sharing-Angebote
umstiegen, so zeigt sich in der Praxis doch, dass
meist mehr als nur ein Fahrzeug auf einen Haus-
halt zugelassen ist.

Wir befiirchten nun durch den Erlass der geplan-
ten Stellplatzsatzung, dass wieder vermehrt Fahr-
zeuge von Anwohnern oder auch Besuchern aus
dem Vauban bei uns parken. Gerade hier fallt der
angesetzte Stellplatzschliissel mit 0,5 bzw. 0,3
Kfz-Stellplatzen pro Wohnung ausgesprochen
gering aus und spiegelt unseres Erachtens nicht
den tatsachlichen Bedarf an Stellplatzen im Vau-
ban wider.

Durch die Umsetzung eines multimodal angeleg-
ten Mobilitatskonzepts oder auch die Ausweisung
von Stellplatzen von Motorrollern bzw. Motorra-
der darf diese Vorgabe sogar noch unterschritten
werden. Des Weiteren ist es laut Satzungsent-
wurf auch noch unzuléssig, wenn jemand mehr als
der 1,5-fache Wert der vorgegebenen Stellplatze
herstellen mdchte.

Der Pkw-Besitzgrad unterscheidet sich im Frei-
burger Stadtgebiet sehr deutlich, er reicht von 0,4
Pkw/Haushalt in Stadtteilen wie Vauban, Stih-
linger oder Innenstadt Gber 0,6 fur gréRere Teile
des inneren Stadtgebiets bis hin zu 0,8 in St.
Georgenund 1,1 — 1,2 am Tuniberg (ausfuhrliche
Zahlen und Karte fir den Pkw-Besitz siehe Be-
grindung).

Diesen unterschiedlichen Pkw-Besitz nimmt die
Zonierung auf. Der an Merzhausen angrenzende
Stadtteil Vauban ist in Zone 1, die Bereiche von
St. Georgen sind in den Zonen 2 oder 3 und der
Bereich der Unterwiehre-Sud ist in Zonen 1 und
2 eingestuft. Die Werte fur den Stellplatzschliis-
sel entsprechen in den Zonen den Pkw-Besitz-
graden, weshalb aufgrund der Neufassung der
Stellplatzsatzung im Grundsatz keine Auswir-
kungen durch Parkraumverlagerungen erwartet
werden —wobei zu betonen ist, dass aufgrund der
mit der Satzung verfolgten Ziele, Flachen wo
moglich einzusparen, das Stellplatzangebot
sparsam dimensioniert werden muss.

Zum Stadtteil Vauban ist zu erldutern, dass dieser
nicht im Wortsinn ,,autofrei“ oder ,nahezu auto-
frei“ geplantist, sondern im inneren Bereich Stell-
platz-frei ist, aber durch die zwei Quartiersgara-
gen ein Stellplatzangebot hat, das fur die priva-
ten Pkw der Bewohner*innen und auch fur den
Besuchsverkehr zur Verfiugung steht. Nach den
uns vorliegenden Daten ist der Pkw-Besitz im
Stadtteil Vauban seit vielen Jahren annahernd
konstant, zuletzt mit einer geringen Abnahme
(Quelle: Statistisches Jahrbuch 2024). Dazu bei-
getragen haben dirfte die inzwischen sehr gute
Versorgung mit Carsharing-Fahrzeugen mit fast
50 Fahrzeugen. Der dul3ere Bereich des Stadtteils
Vauban ist konventionell entworfen mit einem
Stellplatzschlussel von 1,0, wie er landesweit in
der Landesbauordnung grundsatzlich vorgese-
hen ist, was zur Folge hat, dass in diesem Bereich
das Parkraumangebot ohnehin ausreicht.
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Nach Erfahrungen der Stadt Freiburg besteht die
Problematik von Parkdruck im ¢ffentlichen Stra-
Renraum - abgesehen von den historischen
Stadtvierteln, die Gber tGberhaupt keine privaten
Stellplatze verfiigen — immer dann, wenn private
Stellplatze mit Kosten belegt sind (Mietgebih-
ren), jedoch im offentlichen Stral3enraum gleich-
zeitig kostenfrei geparkt werden kann. Dieses
Problem ist zu einem Teil unabhangig von der Di-
mensionierung des privaten Stellplatzangebots,
und zeigt sich in Freiburg auch in Stadtteilen, die
zu Zeiten gebaut wurden, als ein pauschaler
Stellplatzschlissel von 1,0 galt und der aktuelle
Pkw-Besitz diesen Wert unterschreitet. Aus die-
sem Grund sehen wir die Einfihrung von Bewirt-
schaftung in dicht besiedelten Stadtteilen als er-
forderlich an.

A.6.2

Es geht nicht an, dass die Stadt Freiburg das ei-
gene Parkraumproblem auf umliegende Gemein-
den wie Merzhausen verlagert. Daher bitten wir
dringend, um Anderung der Stellplatzsatzung.

Die Anregung wird zum Teil aufgenommen, in
dem die Zonierung angepasst wird. Die Methodik
der neukonzeptionierten Stellplatzsatzung ist im
Grundsatz auf eine bedarfsdeckende Planung
ausgerichtet. Unter anderem deswegen ist nicht
anzunehmen, dass sie mit einem Parkdruck auf
Nachbargemeinden oder einem Verlagerungsef-
fekt einhergeht. Die betroffenen angrenzenden
Stadtteile sind zudem weitestgehend bebaut, so-
dass nur durch Nachverdichtungen von den ver-
minderten Stellplatzschlisseln der Satzung
Uberhaupt Gebrauch gemacht werden kann.

Dennoch wird der an Merzhausen angrenzende
Teil der Unterwiehre-Sud (abgesehen vom dem
Baublock, der direkt an der Stadtbahnhaltestelle
liegt) von Zone 1 auf Zone 2 hochgestuft, um eine
ausreichende Versorgung sicherzustellen und
den geadulerten Bedenken Rechnung zu tragen.

Damit entsteht angrenzend an Merzhausen im Er-
gebnis eine gut an den vorhandenen Pkw-Besitz
angepasste Zonierung, die von der niedrigsten
Zone 1 direkt an der Stadtbahnhaltestelle bis zu
Zone 3 mit einem Stellplatzschliissel von 1,0 fiir
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frei finanzierten bzw. 0,8 fur geférderten Woh-
nungsbau reicht. Letztere entspricht im frei finan-
zierten Wohnungsbau den landesweit grund-
satzlichen geltenden Stellplatzbemessungen von
1 Stellplatz pro Wohnung.

Insgesamt dirfte damit eine gut ausreichende
Stellplatzbemessung erfolgt sein, von der keine
Verlagerungseffekte des Pkw-Besitzes angren-
zender Stadtteile auf das Gemeindegebiet Merz-
hausen ausgehen.

A7 Freiburger Stadtbau

(Schreiben vom 21.02.2025)

§ 4 Abs. 2: bei Wohnungen fir wohnungslose
Menschen halten wir nach unserer Einschatzung
einen Kfz-Stellplatzschlissel von 0,0 fir ange-
messen. Im Einzelfall kdnnte tber den § 8 eine
entsprechende Befreiung begriindet werden.

Mit der Regelung in § 4 Abs. 2 der Satzung wird
erstmals eine eigene Regelung fir sog. Kleinst-
wohnungen unter einer Wohnflache von 35 m?2
getroffen, fur die von der zusatzlichen Redukti-
onsmaglichkeit des Kfz-Stellplatzschlissels um
0,2 Gebrauch gemacht werden kann. Diese zu-
satzliche Privilegierung soll dem Umstand ge-
recht werden, dass die Bewohnergruppen von
Kleinstwohnungen im Durchschnitt einen gerin-
gen Pkw-Besitz aufweisen (z.B. Studierende). Ein
pauschaler Verzicht an Stellplatze fir Kleinst-
wohnungen ware sachlich jedoch nicht gerecht-
fertigt.

Eine dartiberhinausgehende eigenstandige Rege-
lung fur wohnungslose Menschen wird nicht als
erforderlich erachtet. Der Bau von eigenstandi-
gen Wohnungen fir wohnungslose Personen ist
kein typisch und in gewisser Haufigkeit vorkom-
mender Regelfall, der auf Ebene einer Satzung
als Gesetz im materiellen Sinn einer eigenstandi-
gen Regelung bediirfte. Die Frage nach der Stell-
platzbemessung von wohnungslosen Personen
durfte vielmehr sehr stark von der jeweiligen
Ausgestaltung des Bauvorhabens, dem zugrun-
deliegenden Konzept sowie der Lage des Bau-
grundstiicks abhangen.

Damit handelt es sich bei einem derartigen Bau-
vorhaben vielmehr um einen spezifischen
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Einzelfall, der einer Einzelfallbetrachtung unter-
zogen werden muss.

Die Satzung weist hierzu auch die nétige Flexibi-
litdt aus, indem sie in § 8 Abweichungen und Be-
freiungsmaoglichkeiten fir atypische Sonderfélle
vorsieht, in denen aufgrund besonderer Um-
stdnde nachweislich die generelle Stellplatzbe-
messung der Satzung nicht in Relation zu dem
tatsachlichen Bedarf steht. Hierunter konnte z.B.
ein Wohnbauvorhaben fir wohnungslose Perso-
nen grundsatzlich fallen, sofern ein nachvollzieh-
bares Konzept und die verbindliche Unterbrin-
gung einer gewissen Personengruppe dies nahe-
legen.

8 4 Abs. 3: beim sozial geférderten Mietwoh-
nungsbau empfehlen wir grundsatzlich die Aus-
gestaltung von 10% der notwendigen KfZ-Stell-
platze als Stellplatze fir Motorroller und Motorra-
der (nicht nur ab einem KfZ-

Stellplatzschlissel von min. 0,4 pro Wohnung),
weil dies erfahrungsgemald den Ublichen Bedarf
widerspiegelt. Im Einzelfall konnte Gber den § 8
eine entsprechende Befreiung begriindet werden.

Diese Anregung wird aufgenommen und § 4 Abs.
3 der Satzung entsprechend geéandert, in dem die
Mindestgrenze von 0,4 entfallt. Sie fand nach
dem bisherigen Satzungsentwurf in erster Linie
bei geférderten Wohnbauvorhaben in Zone 1 An-
wendung, die einen Kfz-Stellplatzschlussel von
0,3 nachweisen mussen. Aufgrund der Berech-
nungsregeln (angefangene Stellplatze werden
aufgerundet) und der Begrenzung auf 10 % der
notwendigen Stellplatze erscheint ein Verzicht
auf die Regelung vor diesem Hintergrund vertret-
bar und ermdglicht eine effizientere Flachennut-
zung.

Dies hatte daneben auch die Vereinfachung bei
gemischt genutzten Gebauden aus frei finanzier-
ten und sozial geférderten Wohnungen zur Folge,
dass auch im geférderten Wohnungsbau in Zone
1 die vollen in § 4 Abs. 3 vorgesehenen 10 % der
notwendigen Kfz-Stellplatze in Stellplatze ftr
Motorrader und Motorroller umgewandelt wer-
den kdnnen, was zuvor durch die Mindestgrenze
begrenzt war. Diese Anpassung erscheint eine
sinnvolle Vereinfachung der Berechnung zu sein,
ohne die erforderliche Anzahl an Kfz-Stellplatzen
in relevanter Anzahl zu verknappen.
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8§ 6 Abs. 3 Satz 2: hier halten wir ergéanzende Er-
lauterungen ,(...) z.B. indem sie Uiber automatische
Offnungstasten oder TiirschlieRer mit Offnungs-
unterstitzung verfigen* sowie ,automatische
Toranlagen gelten nicht als Taren* fur sehr hilf-
reich.

Eine Erganzung von § 6 Abs. 3 Nr. 2 der Satzung
um die vorgebrachten TiirschlieRer mit Offnungs-
unterstitzung wird nicht als erforderlich erachtet.
Es handelt sich bei den automatischen Offnungs-
tasten um eine beispielhafte Aufzahlung einer
geeigneten Umsetzung, um die Vorgabe zu erfl-
len, dass die Turen muhelos passierbar sind. So-
weit andere Moglichkeiten bestehen, die gleich-
wertig das muhelose Passieren sicherstellen, wie
dies bei entsprechenden TurschlieBern mit Off-
nungsunterstitzung ohne Kraftaufwand der Fall
ist, erfullen diese die Voraussetzungen des 8§ 6
Abs. 3 Nr. 2. Auf eine zusétzliche Aufzahlung
wird zur Normklarheit und zur Vermeidung von
Redundanzen verzichtet.

Dies gilt gleichermal3en fir die Vorbringung, eine
Klarstellung in der Satzung zu verankern, dass
automatische Toranlagen nicht als Tiren im
Sinne des 8§ 6 Abs. 3 Nr. 2 gelten. Die Regelung
zielt darauf ab, dass Fahrradstellplatze mit Fahr-
radern und Sonderrddern moglichst barrierefrei
und ohne physische Hindernisse wie handisch zu
offnenden Turen oder Toren erreicht werden kon-
nen, da dies die Attraktivitdt und Erreichbarkeit
der Stellplatze wesentlich verschlechtert.

Auf eine zusatzliche Klarstellung wird zur Ver-
meidung von Redundanzen und Uberfrachtung
der Norm daher verzichtet. Soweit automatische
Toranlagen einer gemeinsamen Tiefgaragenzu-
fahrt der Kfz-Stellplatze hergestellt werden, was
erfahrungsgemal? den Regelfall darstellen
durfte, gelten diese dennoch nicht als Tdren im
Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 der Satzung.

8 6 Abs. 3 Satz 3: lediglich 50% der Fahrradstell-
platze eines Fahrradraumes in Doppelstockpark-
systemen

anzuordnen stellt sich nach unserer Erfahrung als
hdchst unwirtschaftlich dar. Da unsere zuletzt
eingebauten Doppelstockparksysteme sehr kom-
fortabel zu bedienen sind, halten wir eine
100%ige

Diese Anregung wird in Teilen aufgenommen.
Die Neukonzeption der Stellplatzsatzung verfolgt
mehrere Ziele. Das hinter der Zulassung von
Doppelstockparksystemen stehende Ziel der Fla-
chenreduktion wird dabei jedoch als ein sehr
wichtiges Ziel eingeschatzt, weil die Reduktion
der bendtigen Flachen fur die Stellplatze
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Ausstattung mit Doppelstockparksystemen fur
vertretbar (ggf. mit dem Hinweis: DIN zertfiziert /
nach ADFC

empfohlen).

gleichzeitig auch die Baukosten senken und die
Schaffung von mehr Wohnraum ermoglicht.

Vor diesem Hintergrund wird die Anregung inso-
weit aufgenommen, dass die Anforderungen
grofRzligiger gestaltet werden. Der in § 6 Abs. 3
Nr. 3 der Satzung vorgeschriebene Maximalwert
an Fahrradstellplatzen, die in Doppelparksyste-
men untergebracht werden dirfen, wird von
50 % der Fahrradstellplatze auf 67 % erhéht. Die
Unterbringung in Doppelparksystemen spart
weitere Flachen ein.

Daneben konnen damit Fahrradabstellraume nun
auch so gestaltet werden, dass auf einer Seite der
ErschlieBungsgasse eines Fahrradabstellraums
ebenerdige Abstellplatze und auf der anderen
Seite Doppelstockparker angelegt werden. Im Er-
gebnis werden bei maximaler Ausnutzung somit
33 % der Parkflachen ebenerdig und 67 % in
Doppelstockanlagen untergebracht.

Das verbessert die Flachenausnutzung der Fahr-
radraume und sichert gleichzeitig weiterhin die
Qualitatsanforderungen. Ein mafgeblicher Teil
der Fahrradabstellplatze verbleibt rein ebenerdig
und ist somit fr Personen gut nutzbar, die sich
mit der Bedienung einer Doppelstockparkanlage
schwertun. Das gefundene Verhéltnis aus Dop-
pelparksystem und ebenerdigen Stellplatzen
stellt einen guten Kompromiss aus méglichst ef-
fizienter Flachennutzung und Qualitatsanspri-
chen dar.

Um die Qualitatsanspriiche zu sichern und eine
maoglichst komfortable, mihelose Bedienung der
Fahrradstellplatze zu ermdoglichen, wird in § 6
Abs. 3 Nr. 3 der Satzung aufgenommen, dass ,,nur
mit Kraftunterstitzung versehene Systeme zu-
lassig” sind. Hierunter fallen z.B. die hydrauli-
schen Systeme mit Gasdruckfedersystemen.

Weiterhin wird festgelegt, dass die Benutzung
waéahrend der laufenden Bewegung einen Kraft-
aufwand von maximal 15 kg erfordern diirfen.
Der maximal festgesetzte Kraftaufwand
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entspricht den Anforderungen der DIN 79008-1
zu ,,Stationdren Fahrradparksystemen® und ist er-
forderlich, um eine nutzerfreundliche Bedienung
der oberen Etage der Anlage mit einem zumutba-
ren Kraftaufwand sicherzustellen, sodass die
auch die Unterbringung des Fahrrads in den obe-
ren Etagen attraktiv ist und von den Bewoh-
ner*innen angenommen wird.

Eine Unterbringung der Mehrheit der Fahrradab-
stellplatze in Doppelparksystemen ohne entspre-
chende Systeme mit Kraftunterstiitzung ist ange-
sichts des Gewichts von Fahrradern nicht tragbar
und wirde die Ausgestaltung der Stellplatze er-
heblich schlechterstellen.

§ 6 Abs. 3 Satz 4: um Ruickfragen zu vermeiden,
empfehlen wir die Ergédnzung: , diese Besucher-
stellplatze

konnen ohne Uberdachung hergestellt werden*.

Diese Anregung wird aufgenommen. Es erfolgt
eine Prazisierung von § 6 Abs. 4 der Satzung, die
erganzend klargestellt, dass fir Besucherfahr-
radstellplétze keine Uberdachung erforderlich ist
und sich an sie lediglich die in § 6 Abs. 4 normier-
ten Anforderungen stellen.

Keine Anregungen

Folgende Behdrden und Trager offentlicher Belange meldeten auf das durch die Verwaltung versen-

dete Beteiligungsschreiben keine Einwéande:

(Schreiben vom 21.02.2025)

A8 Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF)

A9 Regionalverband Sudlicher Oberrhein
(Schreiben vom 24.01.2025)

A.10 badenovaNETZE
(Schreiben vom 28.01.2025)

All Polizeiprasidium Freiburg
(Schreiben vom 06.02.2025)

Al2 Stadt Freiburg, Umweltschutzamt
(Schreiben vom 20.02.2025)

Von der Verwaltung angeschriebene Behérden und Trager 6ffentlicher Belange, die keine Stellung-
nahme eingereicht haben, werden an dieser Stelle nicht aufgefuhrt.

B Stellungnahmen der Offentlichkeit

Es sind keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit eingegangen.
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Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

PRUFUNG DER KLIMA- UND ARTENSCHUTZRELEVANZ VON
BESCHLUSSVORLAGEN (KLAR-CHECK)

PRUFUNG DER KLIMA- UND ARTENSCHUTZRELEVANZ

Der KLAR-Check entspricht der Sitzungsvorlage G-24/134, mit der der Gemeinderat Uiber die Offenlage
des Satzungsentwurfs beschlossen hat. Der Satzungsentwurf hat dem gegeniiber keine Anderungen
erfahren, die Klima- oder Artenschutzrelevanz haben.

Die neue Stellplatzsatzung sieht vor, dass Bautrager bei neuen Wohnbauprojekten die Mdglichkeit
bekommen, in Abhéngigkeit der Lage zu Stadtkern und OPNV Kfz-reduzierter zu entwerfen. Zusatzlich
wird die Nutzung des Fahrrad gefordert durch Anforderungen an Fahrradabstellplatze.

Die Neufassung der Stellplatzsatzung hat zum einen das Ziel, die Baukosten im Wohnungsbau und den
Burokratieaufwand bei Baugenehmigungen zu reduzieren, und somit die Wohnsituation in Freiburg zu
verbessern. Zum anderen hat sie das Ziel, zu den gemeinderétlichen Klimaschutzziele im Verkehr
beizutragen (daher ist eine Neufassung der Stellplatzsatzung als Manahme D1 im Klimamobilitatsplan
enthalten) und positiv zum Artenschutz beizutragen, in dem der Flachenverbrauch von neuen
Wohnbauflachen reduziert wird. Diese beiden Punkte werden im Folgenden gepruft.

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

. KLIMASCHUTZ @

Zusammenfassende Gesamtbewertung:
Auswirkungen des Beschlusses/ der MaBnahmen auf den Klimaschutz keine Relevanz |_

IY \glgiwfsieru ng \g/ZIr’isrl%?echteru ng

Die Neufassung der Stellplatzsatzung hat das Potenzial, eine mindestens geringe Verbesserung beim

Klimaschutz zu erzielen. Uber die vorgesehene Zonierung des Stadtgebiets kénnen neue :
Wohnbauprojekte in Abhangigkeit der Lage Kfz-reduzierter entworfen werden, die Nutzung des Fahrrad
wird gefordert durch die quantitativen und qualitativen Anforderungen an Fahrradabstellplatzen und :

kurzere Wege werden ermdglicht.

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung



EINZELBEWERTUNG KLIMASCHUTZ @ Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch

1. Energieverbrauch durch Strom nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz R

T EEA

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

2. Energieverbrauch durch Warme nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz [

T EmA

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

3. Energieverbrauch durch Mobilitat nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz |

geringe Reduktion geringe Erhéhung

Die Verfligbarkeit eines eigenen Stellplatzes an der Wohnung steht in signifikanten Zusammenhang zum
Besitz eines eigenen Autos und der Haufigkeit der Nutzung des Pkw (s. Feyzollahi 2024, Christiansen 2027).
Das UBA schatzt, dass ein Haushalt, der OPNV, Fahrrad und Carsharing nutzt anstelle eines eigenen,
regelmaliig genutzten Pkws, ungeféhr 1t CO2 jéhrlich einspart (UBA 2022).

Bei dem von der Stadt Freiburg angestrebten Ziel von tausend neuen Wohneinheiten pro Jahr ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass mehr Haushalte sich fir klimafreundliche Mobilitat entscheiden - die
guantitativen und qualitativen Anforderungen an Fahrradabstellplatze setzen dafiir weitere Anreize.
Gleichzeitig macht das Bauen mit weniger Stellplatzen mehr Dichte und somit kiirzere Wege fir alle

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

KLAR-Check von Beschlussvorlagen / Stufe 2 2



EINZELBEWERTUNG KLIMASCHUTZ @ Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

i 4.Verbrauch tierischer Produkte nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz R ;
geringe Reduktion geringe Erhohung
é Textfeld - verbal -argumentative Bewertung ,
Offentlichkeit und Bildung

. 5. Offentlichkeitswirksamkeit fir den Klimaschutz nimmt zu/nimmt ab? keine Relevanz R
E Textfeld - verbal -argumentative Bewertung §
6. Forderung von Netzwerken und Institutionen des Klimaschutzes
: wird gesteigert/vermindert? keine Relevanz [}
E Textfeld - verbal -argumentative Bewertung E

KLAR-Check von Beschlussvorlagen / Stufe 2 3



EINZELBEWERTUNG KLIMASCHUTZ @ Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

Treibhausgas-Kompensation

7. Kompensation von Treibhausgas-Emissionen nimmt zu?

geringe Erhéhung )

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

ARTENSCHUTZ/ BIODIVERSITAT

Zusammenfassende Gesamtbewertung: Auswirkungen des Beschlusses/
der MaBnahmen auf den Artenschutz / die Biodiversitat keine Relevanz |_

geringe geringe
Verbesserung Verschlechterung

Der vorliegende Entwurf fiir die neue Stellplatzsatzung fihrt zu einer Einsparung an versiegelter
Flache durch die Reduktion des Flachenbedarfs fiir Kfz-Stellpléatze. In der Folge fuhrt dies zu einer
Reduktion des Flachenbedarfs fir neue Wohnbauflachen und somit zu einer Reduktion des
Flachenbedarfs insgesamt.

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

KLAR-Check von Beschlussvorlagen / Stufe 2 4



EINZELBEWERTUNG ARTENSCHUTZ & Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

Flachenverbrauch

1. Bodenversiegelung von Flachen nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz |

R [ E

Pkw-Stellplatze im Wohnungsbau erfordern erhebliche Flachen (je Stellplatz ca. 20m2 inkl. Rangierflache).
Der Entwurf fir die neue Stellplatzsatzung reduziert den Stellplatzschlissel von 1,0 pro Wohnung geman
LBO auf im Durchschnitt ca. 0,6 pro Wohnung. Pro neu gebauter Wohnung wird im Durchschnitt somit etwe
8m?2 Flache eingespart, hochgerechnet auf das stadtische Ziel von tausend Wohnungen pro Jahr sind das
jéhrlich 8.000 m2.

Da ein GroRteil der innerstédtischen Stellplatze in Tiefgaragen angelegt wird, ist die tatséchliche
Bodenversiegelung geringer, jedoch immer noch relevant. Zudem kénnen auf begriinten Tiefgaragen in der

Regel keine grof3en Baume gepflanzt

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

2. Biotopzerschneidung bzw. Fragmentierung der Landschaft
nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz R

geringe Reduktion geringe Erhéhung
I_ (< 2 Querungen/ha) I— (< 2 Querungen/ha)

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

3. Einsatz von Diingemitteln (N= Stickstoff) nimmt ab/nimmt zu? keine Relevanz R

geringe Reduktion geringe Erhéhung

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

KLAR-Check von Beschlussvorlagen / Stufe 2 5



EINZELBEWERTUNG ARTENSCHUTZ & Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

Biotopqualitat und Artenvielfalt

4. Umfang bzw. Qualitit von Biotopen/ Lebensraumen nimmt zu/nimmt ab?  keine Relevanz R

Ty

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

5. Zahl und/oder PopulationsgroBe/Bestand der standorttypischen
heimischen Tier- /Pflanzenarten nimmt zu/nimmt ab? keine Relevanz [

I— geringe Erhéhung I— geringe Reduktion
(Artenzahl/Bestand) (Artenzahl/Bestand)

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

6. Schutzgebietsfliche nimmt zu/nimmt ab? keine Relevanz R

CEET

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung



EINZELBEWERTUNG ARTENSCHUTZ & Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

i 7. Flache des Biotopverbunds mit naturnaher Pflege nimmt zu/nimmt ab? keine Relevanz [}
geringe Erhohung geringe Reduktion
E Textfeld - verbal -argumentative Bewertung ,
Umweltbildung und Netzwerke

i 8. Férderung des Wissens um und Erlebens von Natur bzw. von Netzwerken
i und Institutionen des Naturschutzes nimmt zu/nimmt ab? keine Relevanz [} !
§ Textfeld - verbal -argumentative Bewertung E

KLAR-Check von Beschlussvorlagen / Stufe 2 7



Anlage 4 zur DRUCKSACHE G-25/128

Weitere textliche Erlauterungen, z.B. zu Optimierungen, Abwagungen etc.,
zur Gesamtbewertung Klimaschutz und Artenschutz / Biodiversitat

Klimaschutz

Die Neufassung der Stellplatzsatzung steht im Spannungsfeld zwischen Begrenzung von Baukosten ;
und Flachenbedarf von neuen Wohnbauten, der Begrenzung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors
und gleichzeitig der Sicherstellung der individuellen Mobilit&t. :

Der Vorschlag fir die Neufassung geht darauf ein, in dem die Stadt in Zonen eingeteilt wird und in
Abhangigkeit der Lage und der OV-Anbindung unterschiedliche Anforderungen an die Kfz-Stellplatze
gesetzt werden, womit gleichzeitig die Mobilitatsbedurfnisse der Bewohner_innen und die Klima-und
Artenschutzziele erftillt werden kénnen.

Die Stellplatzordnung ist im innerstadtischen Bereich in Kombination mit den Instrumenten
Bewohnerparken und Parkraumbewirtschaftung zu sehen. Nur mit diesen Instrumenten kann der
knappe und wertvolle 6ffentliche Raum effizient genutzt werden, und ein Ausweichen auf 6ffentliche
Stellplatze vermieden werden. In der Kombination entsteht der beschriebene Klimaschutzeffekt von
weniger Autofahrten.

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung

Artenschutz/ Biodiversitat

Die Satzung ist ein richtiger Schritt zur Verminderung des Flachenverbrauchs durch den (ruhenden)
Verkehr - wenn die "eingesparte” Flache tatséchlich unversiegelt bleibt (innerstadtische Biodiversitat)
oder unter Berlcksichtigung des neuen Stellplatzschliissel weniger unversiegelte Flachen fur den
Wohnungsbau erschlossen werden.

Textfeld - verbal -argumentative Bewertung
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8. Sitzung des Gemeinderats am 29.07.2025

Erganzung
von Anlage 3 zu Anlage 1 der Drucksache G-25/128

Drucksache: G-25/128

TOP: 15 (offentlich) der Sitzung des Gemeinderats am
29.07.2025
Betreff: Satzung der Stadt Freiburg i. Br. uber die

Verpflichtung zur Herstellung von Stellplatzen
fur Wohnungen (Stellplatzsatzung)

a) Entscheidung uber die im Rahmen der
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung
(Offenlage) eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

Mit dieser Erganzung erhalten Sie die Detailansichten der Teilkarten (Anlage 3 zur Anlage 1
der Drucksache G-25/128).

Wir bitten um Bericksichtigung.

Die digitale Fassung der Anlage 1 zur Drucksache G-25/128 ist im Ratsinformationssystem
entsprechend angepasst und offentlich abrufbar.

Baurechtsamt
Herr Ratzel

Anlage



	BESCHLUSS-VORLAGE G-25/128
	Anlage 1: 1. Stellplatzsatzung mit Anlagen
	Anlage 2: 2. Begründung
	Anlage 3: 3. Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen und Entscheidungsvorschläge
	Anlage 4: 4. KLAR-Check (Prüfung der Klima- und Artenschutzrelevanz)
	Anlage 5: 5. Informatorisch und nur im RIS abrufbar zusätzlich die Übersichtskarte über die Zonierung im Maßstab 1:12.000 ohne Blattschnitte
	Anlage 6: 2025-07-29- Ergänzung  DS G25128

